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B Leistungsbeschreibung

Die in der Leistungsbeschreibung genannten Anforderungen sind vom Auftragnehmer zu erfillen. Zusatz-
liche Angaben oder Ausfihrungen im Konzept sind hierzu nicht erforderlich.

B.1 Alilgemeine und produktbezogene Rahmenbedingungen

Die nachfolgend genannten Vordrucke werden im Internet unter https://www.arbeitsagentur.de/ueber-
uns/veroeffentlichungen/ausschreibungen/arbeitsmarktdienstleistungen/rez-nord-vordrucke-uebersicht
zur Verfligung gestellt. Diese Vordrucke sind bei Angebotsabgabe nicht mit vorzulegen.

Es erfolgt eine kontinuierliche Anpassung und Optimierung der Vordrucke. Der Auftragnehmer hat sich
daher Uber die Vordrucke zur Vertragsausfihrung zu informieren und die aktuell veréffentlichten Vordrucke
unverandert zu nutzen.

Soweit der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung eine andere gegebenenfalls elektronische Lésung ent-
wickelt und kostenlos zur Verfligung stellt, ist diese durch den Auftragnehmer auch anzuwenden. Mit der
Angebotsabgabe wird hierzu vorab und unwiderruflich die Zustimmung erteilt.

Sollten Vordrucke ganz oder teilweise z.B. aus technischen Griinden oder aufgrund von Besonderheiten
der Malihahmegestaltung nicht nutzbar sein, sind in Absprache mit dem Bedarfstrager eigene Losungen
zu entwickeln.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zu einem regelmafRigen Austausch/Kontakt mit dem Bedarfstrager ab
Vertragsbeginn. Art und Umfang sind zwischen Auftragnehmer und Bedarfstrager festzulegen.

B.1.1 Beschreibung der MaBnahme (Zielsetzung und Einfiithrung)

Gegenstand der MaBhahme ist die Heranfllhrung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststel-
lung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen (§ 16 Abs. 1 SGB Il i.V.m. § 45 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 SGB ).

Das ,Mobile Coaching“ ist ein niedrigschwelliges Angebot fiir erwerbsfahige Leistungsberechtigte, die auf-
grund besonderer Problemlagen mit den bisherigen Mallnahmen nicht erreicht bzw. ausreichend aktiviert
werden konnten.

Durch aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontakts soll Kontakt zu den Teilnehmenden hergestellt
und durch Einzelcoaching beim Auftragnehmer oder in aufsuchender Form eine Vertrauensbasis zum
Auftragnehmer sowie ein dauerhafter Zugang zu den Teilnehmenden geschaffen werden.

Ziel der MalRnahme ist es, in einem niedrigschwelligen aktivierenden Ansatz bedarfsgerecht bestehende
Integrationshemmnissen der Teilnehmenden zu identifizieren und abzubauen und den Teilnehmenden
die notwendigen individuellen Unterstiitzungsangebote vollstandig aufzuzeigen, sowie deren Umsetzung
zu organisieren und zu begleiten.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im MaRnahmeverlauf bedarfsgerecht mit Beratungseinrichtungen
und Netzwerkpartnern zusammen zu arbeiten.

Eine enge Zusammenarbeit mit der fir die teiinehmende Person zustandigen Integrationsfachkraft wird
vorausgesetzt.

Die Gesamtkonzeption (Inhalt, Durchfiihrung und Methodik) liegt unter Berucksichtigung der Vorgaben in
B.2 in der Gestaltungsfreiheit des Bieters.

B.1.2 Teilnehmende

Teilnehmende sind in der Regel erwerbsfahige Leistungsberechtigte mit ausgepragtem Unterstlitzungsbe-
darf und multiplen Vermittlungshemmnissen.

Der Unterstlutzungsbedarf kann sich z. B. ergeben aus:

e Motivationsdefiziten und fehlender Sozialkompetenz,

kultureller Sozialisation und mangelnder Sprachkompetenz,

psychischen Problemlagen, schwerwiegenden gesundheitlichen Einschrankungen,
Schulden- und Suchtproblematiken, prekarer Wohnsituation, Straffalligkeit,

[ ]
[ ]
[ ]
e fehlendem Schulabschluss.
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Es kénnen unabhdngig von dem im Leistungsverzeichnis/Losblatt festgelegten MaRnahmeort Teilneh-
mende zugewiesen werden, die ihren Wohnsitz innerhalb des Zustandigkeitsbereichs des jeweiligen Be-
darfstragers haben.

Eine eventuelle Spezifizierung der Teilnehmenden enthalt das Leistungsverzeichnis/Losblatt.

B.1.3 Zeitlicher Umfang

Die MaBnahmedauer ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis/Losblatt.

Die individuelle Teilnahmedauer wird vom Bedarfstrager festgelegt. Sie betragt in der Regel sechs Monate.
Die Notwendigkeit einer vorgesehenen Verlangerung der urspriinglichen Teilnahmedauer ist vom Auftrag-
nehmer gegeniiber dem jeweiligen Bedarfstrager zu begriinden sowie vom Bedarfstrager in jedem Einzel-
fall zu genehmigen.

Der Auftragnehmer hat wahrend der individuellen Teilnahmedauer monatlich mindestens acht Zeitstunden
(eine Zeitstunde entspricht 60 Minuten) direkte persdnliche Beratung und Betreuung je teilnehmender
Person (Einzelcoaching) durch in der Regel wochentlich zwei Kontakte/Termine pro teilnehmender Person
zu erbringen. Die Fahrzeiten zur teilnehmenden Person und Vor- und Nachbarbeiten sind nicht
anzurechnen.

Wahrend einer ggf. durchgefiihrten betrieblichen Erprobung gelten grundsatzlich die tariflichen bzw.
betriebsublichen Arbeitszeiten des Betriebes. Bei Vorliegen entsprechender Einschrankungen kann diese
aber auch in Teilzeit durchgefiihrt werden.

Das Einzelcoaching soll wahrend der betrieblichen Erprobung im Rahmen persénlicher Kontakte des
Auftragnehmers zu den Teilnehmenden und/oder Arbeitgebern stattfinden. Hierzu ist ggf. eine Abstimmung
mit dem Arbeitgeber zur zeitlichen Koordinierung vorzunehmen.

Feiertage sowie der 24. und 31. Dezember eines Jahres sind generell ma3nahmefreie Tage.

Die Teilnahmedauer endet jeweils auch
e mit der Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschaftigung bzw. Ausbildung,
e Dbei einer langer andauernden Arbeitsunfahigkeit in Abstimmung mit dem Bedarfstrager, jedoch
spatestens nach sechs Wochen,
e mit dem Abbruch der MalRnahme durch die teilnehmende Person oder den Bedarfstrager.

Die individuelle Teilnahmedauer darf nicht tGiber das Ende der Malinahme hinausgehen.
B.1.4 Personal

B.1.4.1 Allgemeine Regelungen

Eine wesentliche Voraussetzung fir den Erfolg dieser MaRnahme ist fachlich qualifiziertes und erfahrenes
Personal. Der Personaleinsatz muss quantitativ. und qualitativ. den Anforderungen der
Leistungsbeschreibung entsprechen. Die Arbeitsbedingungen des Personals unterliegen den
arbeitsrechtlichen Anforderungen. Der Auftraggeber behalt sich vor, wahrend der Vertragslaufzeit zu den
Ublichen Geschaftszeiten (vgl. B.1.6 Erreichbarkeit) die Einhaltung der Anforderungen zu Uberprifen und
die Einsicht in Arbeitsvertrage, Qualifikationsnachweise und Zeugnisse vorzunehmen.

Bei der Auswahl des Personals sollte insbesondere auf personelle und soziale Kompetenzen (z.B. Kom-
munikationsfahigkeit auf Augenhohe, Toleranz, Konfliktfahigkeit, Motivationsfahigkeit, Kontaktfreude und
Kreativitat und Teamfahigkeit) geachtet werden. Das eingesetzte Personal muss liber Empathie gegenuiber
der Zielgruppe sowie Kenntnisse der Gepflogenheiten in unterschiedlichen Kulturkreisen verfiigen. Empa-
thisches Verhalten gegeniiber der ggf. besonderen Situation von Menschen mit Behinderungen sowie ein
Verstandnis von Behinderung als Wechselspiel zwischen Individuum und Umwelt und nicht als medizini-
sches Defizit wird erwartet.

In der MalRnahme dirfen nur solche Personen zum Einsatz kommen, die nicht rechtskraftig wegen einer
Straftat nach den §§ 174 bis 180 oder 182 Strafgesetzbuch verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat
der Auftragnehmer sich vor Einsatz in der Malinahme von allen in der Maflnahme eingesetzten Mitarbei-
terinnen/Mitarbeitern ein Fihrungszeugnis nach § 30 Absatz 1 Bundeszentralregistergesetz vorlegen zu
lassen. Dieses darf zum Zeitpunkt der Tatigkeitsaufnahme fir den Auftraggeber nicht alter sein als drei
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Monate. Wahrend der Tatigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters fiir den Auftraggeber hat der Auftragneh-
mer sich alle drei Jahre ein aktuelles Fihrungszeugnis vorlegen zu lassen. Die Einsichtnahme ist - mit
Einwilligung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters nach Art. 6 und 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- vom Auftragnehmer mit den Angaben zur Person der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geburtsort und Meldeadresse), dem Datum der Einsichtnahme, dem Ausstellungszeitpunkt
des Fuhrungszeugnisses und der Feststellung zum Nichtvorliegen der o. g. Straftaten zu dokumentieren
und auf Verlangen dem Auftraggeber, dem REZ sowie dem Prifdienst fur Arbeitsmarktdienstleistungen
vorzulegen. Fir die Einholung der Einwilligung der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters hat der Auftragnehmer zu
sorgen.

Nachweis des Personals

Der Nachweis des Personals hat mit dem Vordruck F.1 (Gesamtiibersicht) nach Zuschlagserteilung, spa-
testens vier Wochen vor MalRhahmebeginn, gegenliber dem Regionalen Einkaufszentrum zu erfolgen. Bei
kurzfristigerem Beginntermin ist die Vorlage unmittelbar nach Zuschlagserteilung erforderlich.

Bei Personalanderungen wahrend der Vertragslaufzeit hat der Nachweis des Personals durch den Auftrag-
nehmer unverzuglich und vor Einsatz des Personals in der MalRnahme mit der Gesamtlbersicht Vordruck
F.1 zu erfolgen.

Der Auftragnehmer versichert mit der Abgabe des Vordrucks F.1, dass das gemeldete Personal quantitativ
und qualitativ den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entspricht.

Das Regionale Einkaufszentrum behalt sich vor, den Einsatz des Personals abzulehnen, sofern hinsichtlich
der Eignung Bedenken bestehen. Gleiches gilt fiir einen Personalwechsel wahrend der Vertragslaufzeit.
Eine Vertretungsregelung ist u. a. im Urlaubs- oder Krankheitsfall vom Auftragnehmer durchgangig sicher-
zustellen, so dass der geforderte Personalumfang gem. B.1.4.2 i.V.m. dem Leistungsverzeichnis/ Losblatt
eingehalten wird. Bei unvorhersehbaren Krankheitsausfallen ist es ausreichend, wenn dies spatestens am
zweiten Krankheitstag gewahrleistet ist. Durch organisatorische Vorkehrungen ist auch am ersten Tag ei-
nes Krankheitsfalls eine sinnvolle Malihahmedurchfiihrung sicherzustellen. Bei einem ungeplanten Perso-
nalausfall (z.B. Krankheit) von langer als einer Woche und im Urlaubsfall ist eine professionsgerechte Ver-
tretung zu gewahrleisten. Ausnahmegenehmigungen sind mit dem zustandigen Regionalen Einkaufszent-
rum abzustimmen.

Personaleinsatz

Das fir die Durchfiihrung der MaRnahme erforderliche Personal (vgl. B.1.4.2, B.1.6 und B.1.7) ist im ent-
sprechenden Umfang ab Malihahmebeginn vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Moglichkeit einge-
raumt, aulRerhalb der MaRnahme auch fiir andere als die sich in der Mallnahme befindenden Teilnehmen-
den des Bedarfstragers tatig zu sein. Die fiir diese Teilnehmende entstehenden Kosten werden nicht er-
stattet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich jedoch, die von ihm zur Durchfiihrung der Malinahme angege-
bene Personalkapazitat gemaf seinem Angebot ausschlieRlich fur die Leistungserbringung einzusetzen.
Das tatsachlich in der MaRnahme eingesetzte Personal ist taglich namentlich in Listenform zu erfassen.
Dabei ist der zeitliche Umfang zu dokumentieren. Fur die rechtliche Zulassigkeit (ggf. durch Einholen einer
Einwilligung des eingesetzten Personals und/oder der Beteiligung der Personalvertretung) hat der Auftrag-
nehmer zu sorgen. Diese Erfassungslisten sind auf Verlangen vorzulegen. Die angebotenen Personalka-
pazitaten durfen durch andere Tatigkeiten des Auftragnehmers nicht eingeschrankt werden.

B.1.4.2 Besondere Regelungen

In der MaRnahme kommen sozialpadagogische Fachkrafte zum Einsatz.
Daruber hinaus ist Personalkapazitat fur administrative Aufgaben (z.B. Verwaltung der Teilnehmenden,
Fahrkostenerstattung, telefonische Erreichbarkeit) vorzuhalten.

Der Personalschliissel je MaRnahme betragt fiir sozialpadagogische Fachkrafte= 1: 11 Platze.
Dabei entspricht der Wert ,1“ einem Volumen von wdchentlich 39 Zeitstunden.

Der jeweilige Personaleinsatz fur sozialpadagogische Fachkrafte bemisst sich fir die gesamte Mal3-
nahme nach der im Leistungsverzeichnis/Losblatt festgelegten Gesamtplatzzahl.

Soweit die Zahl der besetzten Platze in der MaRnahme die Gesamtplatzzahl unterschreitet, kann das Per-
sonal reduziert werden. Der Personalschlissel bezieht sich dann auf die besetzten Platze mindestens je-
doch auf die Mindestplatzzahl gem. Leistungsverzeichnis/ Losblatt.
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Uberschreitet die Zahl der besetzten Platze in der Malknahme die Gesamtplatzzahl, ist das Personal jeweils
innerhalb von vier Wochen nach Besetzung des zusatzlichen Platzes anzupassen.

Wahrend der gesamten Vertragslaufzeit ist bezogen auf die Mindestplatzzahl fir die sozialpadagogischen
Fachkréfte fest angestelltes Personal einzusetzen und dies gegeniiber dem Regionalen Einkaufszentrum
nachzuweisen. Fest angestellt bedeutet, dass die zwischen dem Auftragnehmer und seinen Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern geschlossenen Arbeitsvertrage nicht einen geringeren Zeitraum als die vorgesehene Ver-
tragslaufzeit umfassen dirfen. Geringfiigig Beschaftigte im Sinne § 8 des Sozialgesetzbuchs Viertes Buch
(SGB 1V) gehdren nicht zum festangestellten Personal.

Zur Stabilisierung des Vertrauensverhaltnisses ist eine personelle Kontinuitat zur teiinehmenden Person
von besonderer Bedeutung.

Sofern mehrere Fachkrafte zum Einsatz kommen, sollen diese moglichst unterschiedliche Geschlechtsi-
dentitaten aufweisen.

Zusatzlich ist fur die aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontakts (s. B.2) Personalkapazitat im
Umfang von 80 Zeitstunden fiir die Laufzeit der Malinahme vorzuhalten. Hierflr sind sozialpadagogische
Fachkrafte einzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere am MalRnahmebeginn ein erhohter
Bedarf fiir die aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontakts besteht und die hierflir erforderlichen
Kapazitaten nicht gleichmaRig tber die MalRnahmelaufzeit in Anspruch genommen werden. Der Auftrag-
nehmer hat deshalb sicherzustellen, dass diese Kapazitaten flexibel im MaRnahmeverlauf in Anspruch ge-
nommen werden kénnen.

Zur Einsatzplanung hat sich der Auftragnehmer regelmafig mit dem Bedarfstrager abzustimmen. Hierzu
hat der Auftragnehmer einen aktuellen Nachweis der bisher eingesetzten Kapazitaten anhand des Vor-
drucks Nord_Ek_IlI/Nord_Ek_Ill (StundenUbersicht zur Herstellung des Erstkontakts) vorzulegen. Bendti-
gen weniger zugewiesene Personen als geplant eine aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontakts,
ist diese Personalkapazitat zur Betreuung der Teilnehmenden einzusetzen. Wann diese Personalkapazi-
taten fir die Betreuung der Teilnehmenden freigegeben werden, ist ebenfalls mit dem Bedarfstrager abzu-
stimmen.

Bei den sozialpadagogischen Fachkraften wird ein abgeschlossenes Studium der Sozialpadagogik/-ar-
beit bzw. Soziale Arbeit, Heilpddagogik oder Rehabilitations-, Sonderpadagogik (Diplom, Bachelor oder
Master) erwartet. Kenntnisse in der systemischen Beratung sind wiinschenswert.

Weitere Studienabschlisse (Diplom, Bachelor, Master oder Magister Artium) mit den Erganzungsfachern
bzw. Studienschwerpunkten (Sozial-/Heil- PAdagogik/Sozialarbeit oder Rehabilitations-, Sonderpadagogik
oder Jugendhilfe) werden ebenfalls zugelassen.

Padagoginnen/Padagogen ohne die genannten Ergdnzungsfacher bzw. Studienschwerpunkte missen
diese innerhalb der letzten flinf Jahre mindestens eine einjahrige Berufserfahrung mit der Zielgruppe nach-
weisen. Ein Studium gilt als abgeschlossen, wenn der Erwerb der Berufsbefahigung (z.B. staatliche Aner-
kennung) vorliegt.

Ersatzweise werden auch Personen aus staatlich anerkannten Erziehungsberufen, wie z.B. aus der Ju-
gend-/Heimerziehung, der Heilerziehungspflege jeweils mit einschlagiger Zusatzqualifikation und staatlich
anerkannte Arbeitserzieherinnen/Arbeitserzieher zugelassen, soweit diese mindestens eine einjahrige be-
rufliche Erfahrung mit der Zielgruppe innerhalb der letzten flinf Jahre nachweisen.

Eine Qualifikation wird ebenfalls anerkannt, wenn ein anderer mindestens dem Niveau 6 des Deutschen
Qualifikationsrahmens zugeordneter formaler Abschluss (siehe hierzu: http://www.deutscher Qualifikati-
onsrahmen) mit einschlagiger Zusatzqualifikation und mindestens einer zweijahrigen beruflichen Erfahrung
mit der Zielgruppe innerhalb der letzten funf Jahre nachgewiesen wurde.

Zusatzqualifikationen werden als einschlagig anerkannt, wenn sie insgesamt mindestens 640 Unterrichts-
stunden (a 45 Minuten) umfassen und insbesondere folgende Aspekte beinhalten:
e Sozialpadagogik als ein Arbeitsfeld der Padagogik,
Grundlagen Psychologie,
Praxis- und Methodenlehre der Sozialpadagogik,
Forderpadagogik,
Kommunikation und Gesprachsfihrung,
Medienpadagogik.
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Eine einschlagige Zusatzqualifikation ist nicht erforderlich, wenn innerhalb der letzten drei Jahre vor Ein-
satz in der Mallnahme mindestens vier Monate rechtmaRig eine Tatigkeit in der Funktion einer sozialpa-
dagogischen Fachkraft im Auftrag der Bundesagentur fiir Arbeit ausgeibt wurde.

Zeiten wahrend einer Berufsausbildung und eines Studiums gelten nicht als Berufserfahrung.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass das eingesetzte Personal Uber den fiir die Durchfiihrung der
MafRnahme erforderlichen aktuellen fachlichen und padagogischen Wissensstand verflgt.

Zur Sicherstellung der Qualitat hat der Auftragnehmer die laufende Qualifizierung des eingesetzten
Personals sicherzustellen. Die Inhalte missen sich an den in der Mallnahme wahrzunehmenden Aufgaben
orientieren. Es ist dem Auftragnehmer freigestellt, ob er selbst die Weiterbildung tGbernimmt oder diese
Leistung bei Dritten einkauft. Je Vertragsjahr ist mindestens 1/2 des eingesetzten Personals im Umfang
von mindestens 3 Kalendertagen weiterzubilden. Dies ist dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.
Die Kosten fiir die Weiterbildung sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer stellt zudem sicher, dass Personalkapazitaten fir einen regelmafigen Erfahrungsaus-
tausch zwischen Auftragnehmer und Bedarfstrager sowie zur Durchflihrung von Fallbesprechungen unter
Berlcksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zur Verfligung stehen.

Sollte It. MalRnahmekonzept Eigenrecherche bzw. Eigenerarbeitung der Teilnehmenden MalRhahmeinhalt
sein, ist zur Unterstitzung bzw. Anleitung der Teilnehmenden sicherzustellen, dass in jedem Raum, in dem
diese Aktivitdten stattfinden, durchgehend eine Fachkraft des Auftragnehmers anwesend ist, die die vor-
genannten Voraussetzungen erfiillt.

Einweisung durch den Bedarfstrager

Der Bedarfstrager wird eine Woche vor MalRnahmebeginn eine Einweisung fur alle in der Malinahme ein-
gesetzten Mitarbeitenden und die vorgesehenen Vertretungskrafte im zeitlichen Umfang von vier Zeitstun-
den durchfuhren.

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Mitarbeitenden und die vorgesehen Vertretungskrafte an der
Projekteinweisung teilnehmen. Es wird erwartet, dass die Teilnehmenden der Einweisung sich vorab mit
den Inhalten der Leistungsbeschreibung vertraut gemacht haben. Die Einweisung ersetzt nicht eine um-
fassende Einarbeitung der Mitarbeitenden durch den Auftragnehmer.

B.1.5 Rdumlichkeiten und Ausstattung

B.1.5.1 Allgemeine Regelungen

MaRnahmeort

Der konkrete Ma3nahmeort fiir die Durchfiihrung ergibt sich aus dem Leistungsverzeichnis/Losblatt, dieser

ist zwingend einzuhalten.

Im Leistungsverzeichnis/Losblatt ist der MaRnahmeort jeweils beschrieben.

e Eine Stadt, ein Ort ohne zusatzliche Bezeichnung bedeutet, dass nur diese Stadt/dieser Ort Mal3nah-
meort ist.

e Der Zusatz "Stadtteil" oder "Ortsteil" bedeutet, dass als MalRnahmeort nur dieser Stadtteil/Ortsteil in
Frage kommt (Beispiel: Stadtteil Stuttgart-Vaihingen).

e Der vorangestellte Zusatz einer (Beispiel: 23552 Libeck) oder mehrerer Postleitzahlen (Beispiel:
23552, 23554 Libeck) grenzt den Mallnahmeort auf dieses Gebiet der Stadt/des Ortes ein.

e Der Hinweis "AA" vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MaRnahmeort jeder Ort innerhalb des
gesamten Agenturbezirks in Frage kommt.

e Der Hinweis "DSt." vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Malnahmeort jeder Ort innerhalb des
Dienststellenbezirks (Zustandigkeitsbereich der Hauptagentur oder einer Geschéftsstelle innerhalb des
Agenturbezirkes) in Frage kommt.

e Der Hinweis ,Jobcenter® vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als Malnahmeort jeder Ort innerhalb
des gesamten Zustandigkeitsbereichs des Jobcenters in Frage kommt.

e Der Hinweis "Lkr." vor der Ortsbezeichnung bedeutet, dass als MaRnahmeort jeder Ort innerhalb die-
ses Landkreises in Frage kommt.

Sind mehrere MaRnahmeorte angegeben, muss der Auftragnehmer einen oder mehrere als Mallnahmeort

auswahlen.

Sind mehrere MaRnahmeorte mit einem ,oder* verbunden, muss der Auftragnehmer einen Ma3nahmeort

auswahlen.
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Lage und Zugang

Die Raumlichkeiten des Auftragnehmers zur Durchfiihrung der Malihahme missen fir die teilnehmende
Person ausgehend von einem Verkehrsknotenpunkt (wie z.B. Hauptbahnhof, Busbahnhof), in
angemessener Zeit mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein. Die Ausschilderung am Gebaude
muss so angebracht sein, dass die Raumlichkeiten, in denen die MalRnahme durchgefihrt wird, fir die
Teilnehmenden gut zu finden sind.

Nachweis der Rdumlichkeiten/AuRengelénde

Betragt die Frist zwischen Zuschlag und Malnahmebeginn mehr als vier Wochen, ist der Vordruck Raum-
lichkeiten R.1 spatestens vier Wochen vor MalRhahmebeginn beim zustandigen Regionalen Einkaufszent-
rum und dem koordinierenden Bedarfstrager gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt einzureichen.

Betragt die Frist zwischen Zuschlag und Mallnahmebeginn weniger als vier Wochen ist spatestens finf
Arbeitstage nach Zuschlagserteilung der Vordruck Raumlichkeit R.1 beim zustandigen Regionalen Ein-
kaufszentrum und dem koordinierenden Bedarfstrager gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt einzureichen.

Bei Uberschreiten der 5-Tages-Frist finden die §§ 9 und 10 der Vertragsbedingungen Anwendung.

Anderungen der Raumlichkeiten wahrend der Vertragslaufzeit sind dem zustandigen Regionalen Einkaufs-
zentrum und dem koordinierenden Bedarfstrager gem. Leistungsverzeichnis/Losblatt unverziglich und vor
Durchfihrung der Malinahme in den neuen Raumlichkeiten mit dem Vordruck R.1 anzuzeigen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Rdumlichkeiten zwei Wochen vor Maflnahmebeginn zu besichtigen.

Sachliche, technische und rdumliche Ausstattung

Die Raumlichkeiten und deren Ausstattung haben ab MaRnahmebeginn dem Stand der Technik sowie den
einschlagigen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Der bauliche Zustand, die Sauberkeit und Hygiene
der Raumlichkeiten einschlie3lich der sanitaren Einrichtungen missen eine ordnungsgemafe Durchfiih-
rung gewahrleisten. Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Ablauf einer von ihm zur Abhilfe gesetzten
angemessenen Frist die Raumlichkeiten abzulehnen, sofern hinsichtlich der Eignung Bedenken bestehen.
Gleiches gilt fur einen Wechsel der Raumlichkeiten wahrend der Vertragslaufzeit. Der Mallnahmebeginn-
termin bleibt fur den Auftragnehmer in jedem Fall verbindlich.

Fir alle nachfolgenden raumlichen und ausstattungstechnischen Vorgaben gelten insbesondere folgende
jeweils aktuelle Vorschriften/Empfehlungen:

e Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Technischen Regeln fir Arbeitsstatten (ASR)

e Vorschriften der zustandigen gesetzlichen Unfallversicherungen (Berufsgenossenschaften)

e Brandschutzbestimmungen

e jeweilige Landesbauordnung

Technische Ausstattung fiir die Durchfuhrung der MaRnahme

Fir die Teilnehmenden sind vernetzte PC-Arbeitsplatze mit Internetanschluss in ausreichender Anzahl zur
Verfiigung zu stellen. Die gleichzeitige Nutzung eines PC-Arbeitsplatzes durch mehrere Teilnehmende ist
ausgeschlossen.

PC-Arbeitsplatze (PC, Bildschirm, Software und Drucker) missen dem aktuellen Stand der Technik

entsprechen. Dafur mussen folgende Mindestanforderungen erfillt sein:

e Ausstattung mit einer marktlblichen Office- und Anwendersoftware (z. B. MS-Office,
OpenOffice.org) in Verbindung mit einem vom herstellenden Unternehmen empfohlenem
Betriebssystem

e Die fir das Betriebssystem und die eingesetzte Office- und Anwendersoftware verwendete
Hardware muss einen performanten und unterbrechungsfreien Betrieb gewahrleisten.

e ausreichende Internetverbindung, mit aktuellster Browserversion (HTML5-fahig; z. B. Microsoft
Edge oder Mozilla Firefox)

e externer Bildschirm mindestens 24 Zoll in den Raumlichkeiten des Auftragnehmers

e Einhaltung elementarer Grundregeln beziglich der IT-Sicherheit (z. B. Verwendung von Firewalls,
Einsatz von Virenscannern, regelmaflige Softwareupdates, Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu
Themen der Informationssicherheit, Einsatz von Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der
Technik). Im Rahmen der Informationssicherheit muss der Auftragnehmer dafiir Sorge tragen, dass
geeignete MalRnahmen und Vorkehrungen getroffen werden, um unerlaubte Systemzugriffe von
aulenstehenden Dritten zu unterbinden.

Die u.a. Ausstattung ist vorzuhalten, sofern fiir die Malinahmedurchflihrung erforderlich:
e integrierte oder externe Kamera
e je Unterrichts-/Gruppenraum ein Farbdrucker
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e je Standort ein Foto-Scanner

e Moglichkeiten zum Einlesen von mitgebrachten Speichermedien (z. B. USB-Stick)

e Software zum Erstellen und Lesen von Dokumenten im aktuellen Microsoft-Office-Format (z. B.
docx, txt, xIsx, pptx)

e PDF-Generator, PDF-Reader

e Ausstattung mit einer Software fiir Videotelefonie

Der Auftragnehmer muss durch technische und organisatorische IT-Sicherheitsmalinahmen daflir sorgen,
dass unbefugte Dritte weder Kenntnis noch Zugriff auf schiitzenswerte Daten und Informationen erhalten.
Ferner ist bei der Kommunikation mit schiitzenswerten Geschéftsinformationen ein sicherer Ubertragungs-
weg zu nutzen.

Unter Einhaltung dieser technischen Standards ist auch der Einsatz von Laptops mit einer MindestgroRRe
des Bildschirms von 15,4 Zoll zulassig, sofern ein Diebstahlschutz und eine Verschliisselung gewahrleistet
sind.

Es ist sicherzustellen, dass die Teilnehmenden die von ihnen erarbeiteten Aufgaben, Texte, Bewerbungs-
unterlagen u. a. erforderlichenfalls in Farbe ausdrucken kénnen.

Der Auftragnehmer stellt den Teilnehmenden zur Speicherung dieser erarbeiteten Dokumente jeweils ei-
nen USB-Stick zur Verfiigung. Dieser verbleibt bei der teilinehmenden Person zur weiteren Verwendung
und geht in ihr Eigentum Uber.

Die parallele Nutzbarkeit der Internetverbindung durch alle MalRnahmeteilnehmenden ist auch fir datentraf-
ficintensive Anwendungen sicherzustellen.

Vorhalten der Raumlichkeiten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm angebotenen Raumlichkeiten inklusive Ausstattung wah-
rend der gesamten Dauer der Malnahmen vorzuhalten. Dem Auftragnehmer wird die Maglichkeit einge-
raumt, die Raumlichkeiten auRerhalb der Malinahme fiir andere Zwecke zu nutzen. Eine anderweitige Nut-
zung darf keine Auswirkung auf die Vertragserfillung haben.

Gemeinsame Nutzung von Raumlichkeiten

Die fachpraktische und theoretische Qualifizierung — sofern Bestandteil der Malhahme — kann auch ge-
meinsam mit nicht von der BA geférderten Teilnehmenden erfolgen, wenn fiir die durch die BA geférderten
Teilnehmenden insgesamt weiterhin die individuellen Forderbedarfe durch Unterweisung gewahrleistet
werden kénnen. Der Personalschliissel der jeweiligen Mallnahme — sofern vorgegeben — ist zwingend ein-
zuhalten.

Barrierefreiheit

Sofern im Leistungsverzeichnis/Losblatt Barrierefreiheit gefordert ist, ist diese unter Berlicksichtigung vor-
handener Behinderungen der Teilnehmenden zu gewahrleisten. Rechtzeitig zum MaRnahmenbeginn ge-
wahrleistet der Auftragnehmer die ggf. erforderliche Anpassung der Ausstattung der Bildungseinrichtung
an die Bedurfnisse der Teilnehmenden mit Behinderung entsprechend den einschlagigen Vorschriften.

In diesem Fall hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass auch Teilnehmenden, die z. B. im Rollstuhl
fahren oder eine auRergewdhnliche Gehbehinderung haben, gemaR den geltenden Vorschriften, der Zu-
gang zur Bildungsstatte sowie zu den Unterrichts- und Sozialrdumen selbstandig mdglich ist. Entspre-
chende Parkméglichkeiten in unmittelbarer Nahe zum behinderungsgerechten Zugang sind vorzuhalten.
Es ist weiterhin sicherzustellen, dass behinderungsgerechte Toiletten gemal der einschlagigen DIN im
erforderlichen Umfang zur Verfligung stehen.

Sofern besondere Hilfen notwendig sind, sind diese Leistungen individuell durch den Bedarfstrager zu pri-
fen.

B.1.5.2 Besondere Regelungen

Besondere Regelungen zur séchlichen, technischen und rdumlichen Ausstattung
Fir die Durchfiihrung der MaRnahme sind die erforderlichen Raumlichkeiten in ausreichender Zahl, Grée
und Ausstattung durch den Auftragnehmer bereit zu stellen. Hierzu gehéren Besprechungsraume.

Besprechungsraume sind Raume fir Einzel- und Kleingruppengesprache. Dabei muss der Schutz der
personlichen Daten gewahrleistet sein. Die GroRe des Raumes ist so zu bemessen, dass mindestens vier
Personen ausreichend Platz haben.
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In den Besprechungsraumen missen PC- Arbeitsplatze im Umfang von mindestens 20% der Gesamtplatz-
zahl zum Erstellen von individuellen Bewerbungsunterlagen bzw. zur Eigenrecherche und IT- Unterweisun-
gen zur Verfigung stehen.

B.1.5.3 Datenschutzrechtliche Regelungen
Der Auftragnehmer hat die Bestimmungen der DSGVO zu beachten und in der Mal3nahme umzusetzen.

Die Nutzung von Clouds ist nur unter folgenden Voraussetzungen zulassig:

e Esist technisch und/oder organisatorisch sichergestellt, dass keine personenbezogenen in Clouds ab-
gespeichert werden. Dies betrifft insbesondere Namen, Geburts- und Adressdaten. Dies kann auch
durch eine Anonymisierung der Daten beispielsweise durch eine nichtzuordenbare Verwendung von
Teilnehmendennummern erfolgen.

e Wenn personenbezogene Daten in Clouds gespeichert werden bzw. bei Nutzung von Online-Kommu-
nikationstools ist sicherzustellen, dass die Daten der Teilnehmenden nur auf eigenen Plattformen des
Auftragnehmers gespeichert werden und nicht auf Plattformen Dritter (on-premise-Lésungen als Son-
derform der Private Cloud). Eingesetzte Server missen sich in der Bundesrepublik Deutschland, einem
Mitgliedstaat der Europaischen Union (EU), zumindest aber im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR)
befinden. Ist im Ausnahmefall eine Nutzung von Dritten als Dienstleister erforderlich, so sind die Teil-
nehmenden hieriiber gesondert zu informieren.

e Der Einsatz von Clouds europaischer Anbieter ist zuldssig, wenn sichergestellt ist, dass der Auftrag-
nehmer die Herrschaft tber die Daten und die Kommunikationswege behalt.

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich den Nachweis zu erbringen, ob eine bestimmte Anwendung die
datenschutzrechtlichen Anforderungen entsprechend der Orientierungshilfe des BfDI erfillt. Dieses kdnnte
z. B. durch eine vorzuhaltende Eigenerklarung (Datenschutz-Folgenabschatzung) durch den Datenschutz-
beauftragten des Auftragnehmers erfolgen, welche sich inhaltlich an der ISO 29134 orientiert und aktuelle
Bewertungen der Datenschutzaufsichtsbehdrden aufgreift. Des Weiteren kdnnte dieses auch durch Stel-
lungnahmen der Aufsichtsbehérden (auf Bundesebene = BfDI, auf Landesebene = LfDI) oder zertifizierte
Prifeinrichtungen erfolgen.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Meldung von Verletzun-
gen des Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehdrde gem. Art. 33 DSGVO hingewiesen.
Es wird ebenfalls auf die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Benachrichtigung der von einer Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person gem. Art. 34 DSGVO hingewiesen.

Die Nutzung von sog. Messenger-Diensten muss der DSGVO entsprechen.

Bei der Nutzung von Kommunikationstools sind durch den Auftragnehmer folgende Anforderungen umzu-

setzen:

o Daten sind zu I6schen, wenn sie fur die Aufgabenerledigung nicht oder nicht langer erforderlich sind.
Dies bedeutet fir die Speicherung von Lernverlaufen und/oder Videoaufnahmen, dass sie unmittelbar
nach Beendigung der Kommunikation zu Iéschen sind. Im Ubrigen diirfen alle weiteren verarbeiteten
Daten grundsatzlich nur solange gespeichert werden, wie sie fiir ordnungsgemafle Rechnungslegun-
gen gegenlber dem Auftraggeber erforderlich sind (z. B. Teilnahmenachweis). Abschlielend bleiben
die gegebenenfalls vertraglich vereinbarten Léschfristen erhalten.

e Eine Nutzung von Online-Kommunikationstools soll grundséatzlich im Sinne von ,,on-premise-Lésungen”
erfolgen. Das bedeutet, dass der Auftragnehmer die Software in eigener Verantwortung auf eigener
Hardware, regelmafig durch die Nutzung eines eigenen oder angemieteten allein ihm zuganglichen
Servers, verwendet. Der Ort der Verarbeitung von Daten — und damit der Standort der Hardware —
muss dabei in der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der EU, zumindest aber im EWR
liegen.

Ist im Ausnahmefall eine Nutzung von Dritten als Dienstleister erforderlich, so sind die Teilnehmenden
hierlber gesondert zu informieren und die notwendigen Einwilligungserklarungen zu konkretisieren.

e Video- und Tonaufnahmen sowie die Bearbeitung personenbezogener bzw. -beziehbarer Themen auf
digitalem Wege sind nur mit vorheriger Einwilligung der teilnehmenden Person erlaubt.

Die Teilnehmenden sind Uber ihre Rechte aus den Art. 13 bis 21 DSGVO zu informieren. Fur die Aus-
kunftserteilung, die sich auf die Umsetzung bezieht, ist der Auftragnehmer zustandig. Entsprechendes gilt
fur die Berichtigung und Léschung von Daten. Im Ubrigen ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftrag-
geber bei der Erfullung der Betroffenenrechte zu unterstitzen.

Es liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers, Einwilligungserklarungen individuell, konkret auf die
Situation bezogen sowie datenschutzkonform zu erstellen.
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Fir Einwilligungserklarungen von Teilnehmenden sind durch den Auftragnehmer mindestens folgende An-

forderungen zu beachten:

e Die Erklarung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten muss immer konkret erfolgen und um-
fasst alle Punkte der Verarbeitung und der Speicherung dieser Daten.

e Bei der Mediennutzung (z. B. Kommunikationstools) muss klargestellt werden, ob eine on-premise-
Lésung vorgesehen ist oder inwieweit im Ausnahmefall Dritte fir die Dienstleistung genutzt werden.

e Die Einwilligung muss widerrufen werden kénnen. Auf den Widerruf und auf die Art des Widerrufs sowie
die Konsequenzen (Léschung bzw. Einschrankung in der Verarbeitung von Daten (Art. 18 DSGVO)
etc.) muss konkret hingewiesen werden.

o Die Einwilligung sollte grundsatzlich alle Betroffenenrechte aus der DSGVO umfassen.

e Die Einwilligung bedarf der Schriftform. Sie muss protokolliert bzw. dokumentiert und durch den Auf-
tragnehmer sicher aufbewahrt werden.

e Die Einwilligung ist vom Auftragnehmer und der teilnehmenden Person zu unterzeichnen.

e Sofern fir den Auftragnehmer Anhaltspunkte gegeben sind, dass minderjahrige Teilnehmende nicht
fahig sind, Bedeutung und Tragweite ihrer Einwilligungserklarung zu erfassen, und/oder dass ihnen
nicht bewusst ist, durch die Erklarung eine Einwilligung abzugeben, ist eine Einwilligung durch die ge-
setzlichen Vertreter dieser minderjahrigen Teilnehmenden erforderlich.

Sofern den Teilnehmenden fiir die Dauer der MaBnahme mobile Hardware zur Verfligung gestellt wird, ist
eine Speicherung der eigenen Daten auf dieser oder dem eigenen USB-Stick zulassig. Dies gilt nicht fir
Daten anderer Teilnehmender, die bspw. im Rahmen einer gemeinsamen Kommunikation angefallen sind.
Im Ubrigen dirfen alle weiteren verarbeiteten Daten grundsétzlich nur solange gespeichert werden, wie sie
fur eine ordnungsgemafie Rechnungslegung gegeniiber dem Auftraggeber erforderlich sind (z. B. Teilnah-
menachweis). AbschlieRend bleiben die ggf. vertraglich vereinbarten Ldschfristen erhalten.

Video- und Tonaufnahmen dirfen nicht im Internet veroffentlicht werden.

Personenbezogene Aufnahmen (Video-/Tonaufnahmen) und Inhalte sind vom Auftragnehmer unverzuglich
nach Abschluss des jeweils damit verbundenen MalRnahmeinhalts zu I6schen. Dies bedeutet fiir die Spei-
cherung dieser Daten, dass sie unmittelbar nach Beendigung der Kommunikation von allgemein zugangli-
chen Speicherorten endgultig zu I6schen sind.

Bei MaRnahmeinhalten, die in der Gruppe durchgefuhrt werden, hat der Auftragnehmer strikt auf Einhaltung
des Datenschutzes und Berlcksichtigung der Persdnlichkeitsrechte der Teilnehmenden zu achten. In die-
sem Zusammenhang sind ausschlieRlich anonymisierte Beispiele vor der Gruppe aufzugreifen, die keinen
Rickschluss auf bestimmte Teilnehmende zulassen.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass Teilnehmende keine Daten von anderen Teilnehmen-
den zur Kenntnis nehmen kénnen.

Nach Ende der Nutzung durch die teilnehmende Person sind deren vorhandene Daten und Aufzeichnungen
vom Auftragnehmer unverziglich und endgliltig zu I16schen. Die Aufbewahrungsfrist findet hier keine An-
wendung.

Im Rahmen von Einzelgesprachen bedarf die Bearbeitung von Themen, die das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht tangieren, der ausdrtcklichen schriftlichen Zustimmung der teilnehmenden Person. Das
Einverstandnis kann von der teilnehmenden Person jederzeit mit Wirkung fur die Zukunft widerrufen wer-
den.

B.1.6 Durchfiihrung der MaBnahme

Diversity Management und Gewaltschutz

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des Diversity Managements die Vielfalt (u. a. Geschlecht,
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuelle Identitat) sowie die unterschiedlichen
Lebenssituationen und Interessen der Teilnehmenden zu berticksichtigen und wertzuschatzen. Bei der
Durchfihrung der MalRnahme soll eine produktive Gesamtatmosphare erreicht, soziale Diskriminierung von
Minderheiten verhindert und die Chancengleichheit verbessert werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, geeignete MaRnahmen zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch, ins-
besondere fiir Menschen mit Behinderungen, zu treffen.

Allgemeine organisatorische Regelungen

Flyer
Nach Zuschlagserteilung ist vom Auftragnehmer fir die potentiell Teiinehmenden der MalRnahme ein

Ubersichtlich gestalteter Flyer zu erstellen, welcher die wesentlichen Inhalte und Ziele der MalRhahme kurz
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beschreibt und den Nutzen der MalRnahme fiir die potentiell Teilnehmenden erlautert. Die Férderung der
MaRBnahme durch den Bedarfstrager muss in dem Flyer angemessen zum Ausdruck kommen (z.B.
Verwendung des jeweiligen Logos). Der Flyer ist derart im A 4 Format zu erstellen, dass er nach Ausdruck
in ansprechender Weise dreifach gefaltet werden kann. Er enthalt mindestens die folgenden Informationen:

Name des Auftragnehmers, Logo des Auftragnehmers, Name der Maflnahme, Kontaktdaten des
Auftragnehmers, Adresse des Durchfiihrungsortes der MaRnahme, (bersichtliche Wegbeschreibung zu
den Raumlichkeiten der MaRnahme mit Anfahrtsskizze und Beschreibung der Erreichbarkeit mit
offentlichen Verkehrsmitteln, Kurzbeschreibung der MalRnahme unter Nennung der wichtigsten Inhalte und
der Ziele der Malinahme.

Der Flyer ist dem Bedarfstrager spatestens vier Wochen vor dem MaRnahmebeginn in elektronischer Form
zur Verfigung zu stellen.

Wenn die Einrichtung des Auftragnehmers unter § 33 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) fallt, ist ein Hin-
weis aufzunehmen, dass Teilnehmende einen Masernschutz bzw. einen entsprechenden Immunitatsnach-
weis beim Auftragnehmer vorlegen.

Bekanntgabe Bankverbindung und Kontaktperson

Spatestens flinf Arbeitstage nach Zuschlagerteilung hat der Auftragnehmer den Vordruck F.8 (Erhebungs-
bogen Bankverbindung und Kontaktperson) beim zustandigen Bedarfstréger einzureichen. Anderungen
der Bankverbindung und/oder der Kontaktperson sind ebenfalls mit diesem Vordruck unverziiglich bekannt

Zu geben.

Einreichung Tragerzulassung

Fanf Arbeitstage vor MalRnahmebeginn — spatestens jedoch zum MaRnahmebeginn — hat der Auftragneh-
mer die gultige Tragerzulassung (§ 178 SGB lll) beim zustéandigen Bedarfstrager einzureichen. Sollte die
Gultigkeit vor Vertragsende ablaufen, ist die neue Zulassung dem Bedarfstrager unaufgefordert zur Ver-
fligung zu stellen.

Erreichbarkeit

Spatestens zwei Wochen vor MaRnahmebeginn ist die postalische und telefonische Erreichbarkeit der fiir
die Mallnahme verantwortlichen Kontaktperson des Auftragnehmers sicherzustellen und dem jeweiligen
Bedarfstrager schriftlich mitzuteilen. Anderungen sind unverziiglich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer muss am MalRnahmeort mindestens zu den Ublichen Geschaftszeiten montags bis don-
nerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr persoénlich oder telefonisch
gesprachsbereit sein. Darliber hinaus muss eine Kontaktaufnahme wahrend der o0.g. Gesprachszeiten mit
den Ublichen Kommunikationsmitteln (Fax, E-Mail sowie postalisch) sichergestellt sein. Auf diesem Wege
eingehende Nachrichten sind spatestens im Laufe des nachsten Arbeitstages abzuarbeiten und zu beant-
worten. Hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit muss es sich um einen ,Festnetzanschluss® handeln.
Etwaige kostenintensive Weiterleitungen (z.B. auf bestimmte Service-Nr., Handy) dirfen nicht zu Lasten
der teilnehmenden Person gehen.

Neben der personlichen oder telefonischen Erreichbarkeit hat der Auftragnehmer fiir die Anliegenklarung
der Teilnehmenden ohne vorherige Terminvereinbarung an mindestens einem Tag in der Woche fiir min-
destens zwei Zeitstunden (a 60 Minuten) innerhalb der Gblichen Geschaftszeiten feststehende gleichblei-
bende Sprechzeiten fiir personliche Vorsprachen einzurichten. Dieser Sprechtag muss zwischen Montag
und Freitag liegen.

Teilnahme an der MaRRnahme

Die Teilnahme an der MaRnahme wird ausschlieRlich vom Bedarfstrager veranlasst. Bei der Auswahl der
Teilnehmenden steht dem Auftragnehmer kein Mitwirkungsrecht zu. Die Ablehnung einer durch den Be-
darfstrager benannten teilnehmenden Person durch den Auftragnehmer ist nicht moglich - mit einer Aus-
nahme:

Es ist Tragern, die unter § 33 des Infektionsschutzgesetzes fallen, erlaubt, Teilnehmende, die keinen Ma-
sernimpfschutz oder Masernimmunitatsnachweis vorlegen konnen und ein Nachholen des Impfschutzes
ablehnen, abzuweisen, da sie sonst gegen das Infektionsschutzgesetz verstolien.

Der Bedarfstrager informiert den Auftragnehmer vor MalRhahmebeginn Uber die Zugangsmodalitaten zur
Nutzung des Vermittlungs-/Beratungs- und Informationssystems (VerBIS) und stellt die fur den Zugang
notwendigen Benutzernamen und das Kennwort zur Verfigung.

Teilnehmende werden im Vorfeld durch den Bedarfstrager Gber das MaRnahmeangebot und den Zugriff
des Auftragnehmers auf die selektiven persdnlichen Daten (,Bewerberdaten®) in VerBIS informiert. Im
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Anschluss wird dem Auftragnehmer der Zugriff auf diese Daten in VerBIS gewahrt. Die Information tber
das MaRnahmeangebot an die Teilnehmenden und den eingeraumten Datenzugriff erfolgt in elektronischer
Form Uber VerBIS.

Die Beschreibung zur Funktionalitdt und Handhabung von VerBIS zur Leistungserbringung steht im Internet
auf der Homepage der BA unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bildungs-
trdger > Merkblatter und Formulare > Arbeitshilfe flr Trdger zum Bearbeiten von Bewerberdaten zum
Download zur Verfugung.

Im Rahmen von Prozessoptimierungen kdnnen sich Anderungen in VerBIS ergeben. Der Auftragnehmer
hat sich deshalb laufend und insbesondere vor Malnahmebeginn im Internet auf der Homepage der BA
unter vorstehend genanntem Link Giber gedanderte Funktionalitdten und Handhabung zu informieren. Er hat
seine Ergebnisse und Erkenntnisse aus der MalRhahme in das durch den Bedarfstrager zur Verfligung
gestellte selektive Bewerberprofil aufzunehmen. Mit Angebotsabgabe erklart der Auftragnehmer hierzu un-
widerruflich seine Zustimmung.

Durch den Bedarfstrager wird der Auftragnehmer Giber den Beginn und das Ende des MalRnahmeangebotes
der einzelnen teilnehmenden Person bis zum Erreichen der Gesamtplatzzahl laut Leistungsverzeich-
nis/Losblatt der MalRnahme in elektronischer Form tUber VerBIS informiert.

Das Malnahmeangebot entldsst den Bedarfstrdger nicht aus der Verantwortung, den
Eingliederungsprozess zu begleiten.

Der Auftragnehmer hat ab Gewahrung des Zugriffs auf die selektiven Bewerberdaten in VerBIS
teilnahmebezogene Aktivitaten aufzunehmen.

Auslastung der Gesamtplatzzahl

Der Auftragnehmer hat fiir die gesamte MalRnahmedauer die Platzkapazitat gemall dem Leistungsver-
zeichnis/Losblatt vorzuhalten. Ein Platz gilt vom Eintritt der teiinehmenden Person in die Malnahme (s.
Status Teilnehmer) bis zum Austritt aus der Ma3nahme als besetzt. Eine Nachbesetzung offener Platze ist
jederzeit moglich. Der Bedarfstrager ist wochentlich in Listenform iber den Besetzungsstand zu informie-
ren.

Status ,Teilnehmer®

Der Status ,Teilnehmer® liegt vor, wenn das Mallnahmeangebot durch den Bedarfstrager erfolgt ist und die
teilnehmende Person in die Mallnahme eingetreten ist. Dies erfolgt durch das erste individuelle Einzelge-
sprach.

Teilnahmebezogene Durchfiihrung

Der Auftragnehmer fiihrt eine Anwesenheits-/Fehlzeitenliste. Eine Meldung von Fehlzeiten einzelner teil-
nehmender Personen erfolgt wochentlich. Eine Abstimmung dazu erfolgt mit dem Bedarfstrager nach Zu-
schlagserteilung. Fehlzeiten aus wichtigem Grund sind gesondert zu kennzeichnen und kénnen vom Auf-
tragnehmer analog tarifvertraglicher Regelungen anerkannt werden. Zeiten der Arbeitsunfahigkeit sind
von der teilnehmenden Person am ersten Tag telefonisch mitzuteilen und ab dem ersten Tag durch eine
arztliche Bescheinigung nachzuweisen. Der Nachweis der Arbeitsunfahigkeit ist von der teilnehmenden
Person spatestens am vierten Tag der Arbeitsunfahigkeit bei Trager schriftlich einzureichen. Die Teilneh-
menden sind hierlber zu unterrichten.

Die in der MaBnahme angewendeten Methoden und Medien sollen einen engen Bezug zur Zielsetzung
haben und die Belange der Teilnehmenden angemessen berlicksichtigen. Den besonderen Bedirfnissen
der Teilnehmenden ist Rechnung zu tragen.

Nutzung der Online-Angebote der BA und des Bewerbungsmanagements der BA

Der Auftragnehmer hat seine Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Malnahme in das durch den Bedarfs-
trager zur Verfugung gestellte selektive Bewerberprofil (im Rahmen Einschaltung Dritte/Dritter) aufzuneh-
men. Hierzu gehdrt insbesondere die Optimierung des Stellengesuchs, des Lebenslaufs sowie der Kennt-
nisse und Fertigkeiten. Soweit dies zu einer schnellen und zielorientierten Eingliederung der teiinehmenden
Person beitragt, sind Stellengesuche flr alternative Tatigkeiten anzulegen. Dies hat in Abstimmung mit der
teilnehmenden Person zu erfolgen.

Im Rahmen der Auftragserfillung ist das Bewerbungsmanagement der BA inklusive Anlagenverwaltung zu
nutzen. Daflr ist ein schreibender Zugriff fiir den Auftragnehmer erforderlich. Der Zugriff wird erteilt, wenn
die teilnehmende Person dem Bedarfstrager ihr Einverstandnis hierzu erklart hat. Die teiinehmende Person
kann dieses Einverstandnis jederzeit beim Bedarfstrager mit Wirkung fir die Zukunft widerrufen.
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Die Einstellung eines Lichtbildes ist nur dann zulassig, wenn die teilnehmende Person dies ausdricklich
wiinscht und die vollumfanglichen Nutzungsrechte bzw. Urheberrechte an dem einzustellenden Lichtbild
besitzt.

Bei der Férderung von Eingliederungsbemiihungen kommen auch Bewerbungen per E-Mail oder online in
Betracht. Fur die Nutzung dieser Verfahren ist eine vorherige Einwilligung der teiinehmenden Person er-
forderlich. Liegt die Einwilligung der teilnehmenden Person vor, sind durch den Auftragnehmer gemeinsam
mit der teilnehmenden Person insbesondere die Online-Angebote der BA unter www.arbeitsagentur.de zu
nutzen.

Der Auftragnehmer hat die Méglichkeit, sich tber die Funktionalititen des Bewerbungsmanagements der
BA inklusive Anlagenverwaltung unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bil-
dungstrager > Merkblatter und Formulare > Arbeitshilfe fiir Trager zum Bearbeiten von Bewerberdaten
bereits im Vorfeld zu informieren. Diese Funktionalitaten werden laufend angepasst und optimiert. Der Auf-
tragnehmer hat sich deshalb laufend und insbesondere vor MalRtnahmebeginn Gber gednderte Funktiona-
litdten und Handhabungen zu informieren.

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden im Umgang mit dem Portal der BA (www.arbeitsagentur.de) zu
unterstitzen.

Coachingplan
Fir jede teilnehmende Person ist ein individueller Coachingplan zu erstellen. Der Coachingplan dokumen-

tiert die individuelle Entwicklung einschlielich erreichter Zwischenziele und muss mindestens die folgen-
den Angaben enthalten:

(1) Personenbezogene Daten
(2) Zielvereinbarungen

o Aufgaben/Schritte (aller Beteiligten)

¢ Individuelle Férderung einschl. Benennung differenzierter Angebote
(3) Zielnachhaltung

Ein Coachingplan ist fir jede teiinehmende Person spatestens beim dritten persénlichen Termin zu erstel-
len und sowohl bei der erstmaligen Erstellung, als auch bei der Fortschreibung mit der teilnehmenden
Person zu besprechen und ihr zur Kenntnis zu geben.

Weitere Einzelheiten sind mit dem Bedarfstrager nach Zuschlag abzustimmen.

Verlaufsdokumentation
e Gesprache mit der teilnehmenden Person und anderen Beteiligten sind chronologisch durch den
Auftragnehmer zu dokumentieren.
e Aufgaben, die an die Teilnehmenden gestellt wurden und in Eigenarbeit zu erledigen waren, sind
zu dokumentieren; ebenso deren Nachhaltung.

Weitere Einzelheiten sind mit dem Bedarfstrager nach Zuschlag abzustimmen.

Mitteilungspflichten des Auftragnehmers

Eine Kommunikation per E-Mail mit dem im Zusammenhang mit der MalRnahmedurchflihrung festgelegten
Kontaktperson des Bedarfstragers darf nur auf einem verschliisselten Ubertragungsweg erfolgen. Die ent-
sprechenden Vorgaben kénnen Uber www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Bildungsanbieter und Bil-
dungstrager > Downloads-Bildungstrager eingesehen werden. Alternativ konnen die Informationen auf dem
Postweg Ubermittelt werden.

Durch den Auftragnehmer sind folgende Mitteilungs- und Berichtspflichten zu erfillen:

Teilnahmebezogene Berichte/Informationen an den Bedarfstrager:

e Der Bedarfstrager ist sofort zu informieren, sofern zugewiesene Personen die MalRnahme zum geplan-
ten Eintrittstermin nicht aufgenommen haben (Vordruck Nord_F.5_II).

o Der Bedarfstrager ist unverziiglich durch Ubersendung des Vordrucks Nord_F.5_ll zu informieren, so-
fern zugewiesene Personen die MaRnahme zum geplanten Eintrittstermin nicht aufgenommen haben
und durch aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontakts eine Teilnahme innerhalb der ersten

Stand: 28.01.2026 201-26-45ind-60037 Seite 12 von 23


http://www.arbeitsagentur.de/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013193.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba013193.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/
https://www.arbeitsagentur.de/institutionen/bildungstraeger/downloads-bildungstraeger
https://www.arbeitsagentur.de/institutionen/bildungstraeger/downloads-bildungstraeger

Mobiles Coaching-§ 16 | SGB I1i.V.m. § 451 S.1 SGB llI

zwei Wochen nach dem geplanten Eintritt in die MaRnahme nicht erreicht werden konnte. Hierbei ist
darzustellen, welche Kontaktversuche unternommen wurden.

o Sofern Teilnehmende im weiteren MaRnahmeverlauf unentschuldigt nicht erscheinen und eine weitere
Teilnahme an der MalRnahme durch aufsuchendes Einzelcoaching innerhalb von zwei Wochen nicht
erreicht werden konnte, ist der Bedarfstrager unverziiglich dariiber zu informieren.

e Bei Entwicklungen (z. B. unzureichende Mitwirkung), die das Erreichen des MalRnahmeziels der teil-
nehmenden Person geféhrden, informiert der Auftragnehmer sofort den Bedarfstrager und stimmt mit
diesem das weitere Vorgehen ab.

e Der Auftragnehmer erfasst das MaRnahmeergebnis fiir jede teilnehmende Person in einem aussage-
kraftigen, auf den individuellen Einfall abgestimmten teilnahmebezogenen Bericht (Vordruck
Nord_F.5_lIl). Zusatzlich ist zum teilnahmebezogenen Bericht ein aktueller Satz der im Rahmen der
MaRnahmenteilnahme erstellten Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Anschreiben), in elektroni-
scher Form zu tibermitteln. Der Zeitpunkt der Ubersendung des teilnahmebezogenen Berichtes wird
nach Zuschlagserteilung zwischen Bedarfstrager und Auftragnehmer abgestimmt. Der teilnahmebezo-
gene Bericht ist jedoch spatestens am letzten Tag der individuellen Teilnahmedauer zu Ubersenden,
da der Zugriff auf VERBIS endet.

Die teilnahmebezogenen Berichte (Nord_F.5_1II) sind ausschlief3lich in elektronischer Form im PDF-Format
Uber das System VerBIS zu Ubermitteln.

Zusatzlich ist der Bedarfstrager nach der Halfte der individuellen Teilnahmedauer mittels eines Zwischen-
berichts Giber den aktuellen Stand der Zielvereinbarungen zu informieren. Zu Inhalt und Form dieser Infor-
mation stimmen sich der Auftragnehmer und der Bedarfstrager zeitnah nach Zuschlagserteilung ab.

Aus datenschutzrechtlichen Griinden ist die Ubermittlung dieser Berichte in Listenform nicht zuldssig.

Die zustandige Beratungsfachkraft des Bedarfstragers entscheidet in Abstimmung mit dem Auftragnehmer
Uber den Ausschluss einzelner Teilnehmender aus der MalRihahme bzw. den Abbruch. Dies gilt auch fur
Teilnehmende, die durch ihr Verhalten den Erfolg der MalRnahme gefahrden oder deren Ablauf nachhaltig
storen.

MaBnahmebezogene Berichte an den Bedarfstrager:

Vier Wochen nach dem Ende der jeweiligen Mallnahme laut Leistungsverzeichnis/Losblatt ist ein Gesamt-
bericht Giber die Durchfiihrung der MalRnahme und deren Ergebnisse sowie ggf. aufgetretene Problemlagen
vorzulegen.

Die Inhalte des Zwischen-/Abschlussberichtes sind mit dem Bedarfstrager abzustimmen. In diese Berichte
ist auch aufzunehmen, inwieweit der Auftragnehmer seiner Verpflichtung bezlglich der teilnahmebezoge-
nen Berichte nachgekommen ist (Anzahl der bersandten teilnahmebezogenen Berichte im Verhaltnis zu
der Zahl der Teilnehmenden).

Diese Berichte enthalten mindestens folgende Daten bzw. Angaben:

o Struktur der Teilnehmenden nach
o Geschlecht,
o Alter,
o Migrationshintergrund,
o Bildungsstand,
Auswertung der MalRnahmedurchfiihrung,
arbeitsmarktorientierte Handlungsbedarfe und Beratungsschwerpunkte,
Auswertung der MaRnahmekonzeption,
Ubersicht der bisherigen Erfolge (Ubergang in weiterfiihrende Aktivierungs-, Beschéftigungs- oder
Qualifizierungsangebote bzw. im Einzelfall in therapeutische Betreuungseinrichtungen, Vermittlun-
gen in versicherungspflichtige Beschaftigungen)
MaRnahmequalitat und Zufriedenheit der Teilnehmenden sowie
o Zusammenarbeit mit dem Bedarfstrager.

O O O O

(@)

Fir die erste Seite ist eine Zusammenfassung mit den wesentlichen Ergebnissen zu verfassen.

Hierbei hat der Auftragnehmer auch einen abschliellienden Nachweis der eingesetzten Kapazitaten zur
Herstellung des Erstkontakts anhand des Vordrucks ,Stundenibersicht zur Herstellung des Erstkontakts®
(Nord_EKk_II) vorzulegen.
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Informationen zum Infektionsschutzgesetz

Nach dem Infektionsschutzgesetz missen in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen iberwiegend minder-
jahrige Personen betreut werden, sowohl das Betreuungspersonal als auch die Teilnehmenden einen
Nachweis Uber ihre Masernschutzimpfung oder —immunitat vorlegen. Diese Regelung gilt fir Personen, die
nach dem 31.12.1970 geboren wurden.

Auftragnehmer, in deren Einrichtungen arbeitsmarktpolitische MaRnahmen fir junge Menschen durchge-
fuhrt werden, zahlen als Ausbildungseinrichtungen zu den ,Gemeinschaftseinrichtungen® im Sinne des §
33 IfSG, wenn dort Gberwiegend Minderjahrige betreut werden. Bei der Betrachtung ist nicht nur auf die
jeweilige arbeitsmarktpolitische Malknahme und deren potenzielle Teilnehmenden abzustellen, vielmehr
sind alle in der Einrichtung betreuten Personen zu bericksichtigen, d. h. auch Personen in Malnahmen
anderer Leistungstrager.

Der Auftragnehmer hat nach der Zuschlagserteilung dem Bedarfstrager mitzuteilen, ob seine Einrichtung
unter § 33 IfSG fallt.

B.1.7 Rahmenvertraq
Die Gesamtsumme der Platze wurde vom Bedarfstrager im Rahmen seiner Bedarfsanalyse ermittelt und
spiegelt die voraussichtliche Abnahmemenge wider.

Der tatsachliche Bedarf kann wahrend der Vertragslaufzeit schwanken. Das voraussichtliche Auftragsvo-
lumen ist dem Leistungsverzeichnis/Losblatt zu entnehmen. Der Bedarfstrager ist jedoch verpflichtet, flr
die gesamte Mallnahme die Mindestplatzzahl nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt abzunehmen. Die
Mindestplatzzahl betragt 70% der Gesamtplatzzahl. Ergeben sich bei der Berechnung Bruchteile, ist stets
auf volle Platze aufzurunden.

Uber die Mindestplatzzahl hinaus kann der Bedarfstrager jederzeit weiteren erwerbsfahigen Leistungsbe-
rechtigten bis zur Hohe der Gesamtplatzzahl nach dem Leistungsverzeichnis/Losblatt MaRnahmeangebote
unterbreiten.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Unterbreitung von Mallinahmeangeboten oberhalb der Min-
destplatzzahl.

Die Unterbreitung von MaRnahmeangeboten erfolgt durch den Bedarfstrager.

B.1.8 Verqiitung/Angebotspreis

Die Vergltung fir diese Malnahme setzt sich wie folgt zusammen:
e Monatspreis je Platz = Angebotspreis
Mit der Vergitung sind alle Aufwendungen zur Durchfihrung der Ma3nahme abgegolten.

Diese Aufwendungen sind insbesondere:

e Kosten fir MaBnahmeinhalte (z.B. Kosten, die durch das Einzelcoaching einschlief3lich der aufsuchen-

den Elemente

Kosten fur die aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontaktes

Kosten flr Rdume, Personal inkl. Urlaubs- und Krankheitsvertretung etc.

Kosten flr die Durchfiihrung der Gesundheitsorientierung

Kosten fiir die Teilnehmenden, die im Rahmen der Leistungserbringung (Konzept) entstehen und vom

Auftragnehmer veranlasst werden, z.B. Leistungen zur Unterstitzung der Eigenbemihungen der teil-

nehmenden Person wie Bewerbungskosten, Reisekosten fur Vorstellungsgesprache. Diese sind vom

Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung zu ubernehmen. Der Auftragnehmer soll die

teilnehmende Person bei Mallnahmebeginn darauf hinweisen, dass diese Kosten vor ihrer Entstehung

mit ihm abzustimmen sind

¢ Notwendige Kosten fir MalRnahmeteile, die bei einem Arbeitgeber durchgefiihrt werden (z.B. Arbeits-
schutzbekleidung)

¢ Initiierung und Betreuung der MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber (betriebliche Erprobung)

o Kosten, die durch gesetzliche Auflagen (z.B. Verordnungen zum Gebot des Gesundheitsschutzes)
entstehen

e Absicherung (Versicherung) gegen Schaden (aufer grober Fahrlassigkeit und Vorsatz), die durch die
Teilnehmenden wahrend der MalRnahmedauer verursacht werden

« Kosten fur die Unfallversicherung
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Sofern im Einzelfall behinderungsbedingt zusatzliche Leistungen (z.B. Einsatz einer Gebardensprachdol-
metscherin/eines Gebardensprachdolmetschers fiir hér-/sprachbehinderte Teilnehmende) oder behinder-
tenspezifische Arbeitsmittel zur Durchfihrung/Fortsetzung der MalRnahme notwendig sind, sind diese ein-
zelfallbezogen bei der zustédndigen Rehabilitationstréagerin/dem zusténdigen Rehabilitationstrager (i.d.R.
Agentur fur Arbeit) zu beantragen.

Im Einzelfall notwendige technische Arbeitshilfen zur Durchfliihrung/Fortsetzung der Malinahme sind durch
die teilnehmende Person, ggf. unter Einbeziehung des Auftragnehmers, bei der zustandigen Rehabilitati-
onstragerin/dem zustandigen Rehabilitationstrager (i.d.R. Agentur fiir Arbeit) zu beantragen.

Aufwendungen fir den ggf. erforderlichen Einsatz einer Sprachmittlerin/eines Sprachmittlers fiir Teil-
nehmende mit Verstindigungsschwierigkeiten bei komplexen Sachverhalten sowie evitl. Aufwendungen flr
fremdsprachliche Informationsmaterialien/Teilnahmeunterlagen sind nicht Bestandteil der 0.g. MalRnahme-
kosten. Sie werden gesondert erstattet. Uber die Notwendigkeit und die Héhe der erstattungsfahigen Kos-
ten fir die zusatzlichen Leistungen entscheidet der Bedarfstrager im Einzelfall. Die Kosten werden vom
Auftragnehmer verauslagt und in Abstimmung mit dem Bedarfstrager auf Einzelnachweis abgerechnet.

Fahrkosten und Kinderbetreuungskosten

Die Fahrkosten der teilnehmenden Person zum Auftragnehmer aus Anlass der Teilnahme an der Maf3-
nahme sind nicht in den Angebotspreis einzukalkulieren. Dies gilt auch fur die Fahrkosten, wenn Teile der
Mafnahmen bei einem Arbeitgeber durchgefiihrt werden.

Bei den Fahrkosten handelt es sich um einen individualspezifischen Anspruch der teilnehmenden Person
gegen den Bedarfstrager.

Der Auftragnehmer erklart sich mit der Angebotsabgabe bereit, die Abrechnung und Verauslagung der
Fahrkosten der Teilnehmenden zu Gbernehmen, soweit diese ihren Anspruch an ihn abtreten.

Der Bedarfstrager entscheidet im Rahmen der Ermessensausiibung tber die Angemessenheit und Héhe
der Fahrkosten und teilt dies dem Auftragnehmer vor Beginn der individuellen Teilnahme mit. Die Auszah-
lungsmodalitaten an die teiinehmende Person stimmen Bedarfstrager und Auftragnehmer vor Beginn der
individuellen Teilnahme untereinander ab.

Die Erstattung der verauslagten Fahrkosten erfolgt durch den Bedarfstrager gegeniiber dem Auftragneh-
mer. Sie erfolgt i.d.R. anhand von Abrechnungslisten. Der Auftragnehmer fiihrt den Nachweis gegeniiber
dem Bedarfstrager. Etwaige Forderungen gegeniiber dem Bedarfstrager bei fehlerhafter Abrechnung des
Auftragnehmers sind ausgeschlossen. Wurden die Kosten einer Monatskarte durch den Auftragnehmer
ordnungsgemal ausgezahlt und die Mittel zweckentsprechend verwendet, werden die Kosten dem Auf-
tragnehmer auch bei spateren Fehlzeiten oder einem Abbruch der Teilnahme in vollem Umfang erstattet.
Das konkrete Abrechnungsverfahren wird nach Zuschlagserteilung zwischen dem Auftragnehmer und dem
Bedarfstrager abgestimmt. Hierbei kdnnen monatliche Abschlagszahlungen und eine Schlussabrechnung
zu den verauslagten Fahrkosten vereinbart werden.

Notwendige Kinderbetreuungskosten sind nicht Bestandteil der 0.g. Mallnahmekosten. Sie werden ge-
sondert erstattet. Die Erstattung der durch die Teilnahme an der Malnahme zusatzlich entstehenden Kin-
derbetreuungskosten erfolgt durch den Bedarfstrager direkt an die Teilnehmenden.

Nahere Regelungen zur Vergltung und Zahlungsweise sind in den Vertragsbedingungen enthalten.

B.1.9 Umsatzsteuerregelung

§ 4 Nr. 15b Umsatzsteuergesetz (UStG)

Die Voraussetzungen fur eine Steuerbefreiung von Arbeitsmarktdienstleistungen nach dem SGB Il und

SGB Il regelt § 4 Nr. 15b UStG. Umsatzsteuerfrei sind danach, ,Eingliederungsleistungen nach dem Zwei-

ten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen der aktiven Arbeitsforderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetz-

buch und vergleichbare Leistungen, die von Einrichtungen des 6ffentlichen Rechts oder anderen Einrich-

tungen mit sozialem Charakter erbracht werden. Andere Einrichtungen mit sozialem Charakter im Sinne

dieser Vorschrift sind Einrichtungen,

a) die nach § 178 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind,

b) die fir ihre Leistungen nach Satz 1 Vertrage mit den gesetzlichen Tragern der Grundsicherung fir Ar-
beitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch geschlossen haben oder

c) die fur Leistungen, die denen nach Satz 1 vergleichbar sind, Vertrage mit juristischen Personen des
offentlichen Rechts, die diese Leistungen mit dem Ziel der Eingliederung in den Arbeitsmarkt durchfiih-
ren, geschlossen haben.”

(§ 4 Nr. 15b UStG in der Fassung vom 18.07.2017)
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§ 4 Nr. 21 Buchst. a UStG

Abschnitt 4.21.2 Abs. 3 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE) vom 01.10.2010 (BStBI | S. 846)
in der konsolidierten Fassung (Stand 26.04.2022) fihrt zu den Voraussetzungen flr eine Steuerbefreiung
gemal § 4 Nr. 21 Buchst. a des UStG aus:

,Die Vorbereitung auf einen Beruf umfasst die berufliche Ausbildung, die berufliche Fortbildung und die
berufliche Umschulung; die Dauer der jeweiligen Mafinahme ist unerheblich (vgl. Artikel 44 der MwStVO).
Dies sind unter anderem MalRnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung im Sinne von § 45
SGB Il mit 8Ausnahme von § 45 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 und Abs. 7 SGB lll, Weiterbildungsmallnahmen
entsprechend den Anforderungen der §§ 179, 180 SGB lll, Aus- und Weiterbildungsmaflinahmen (ein-
schlielllich der Berufsvorbereitung und der blindentechnischen und vergleichbaren speziellen Grundaus-
bildung zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Behinderung) im Sinne von § 112 SGB Il sowie
berufsvorbereitende, berufsbegleitende bzw. aulierbetriebliche MaRnahmen nach §§ 48, 130 SGB llI, §§
51,53 SGB 1ll, §§ 75, 76 SGB Ill bzw. § 49 SGB Ill, die von der BA und — tiber § 16 SGB Il — den Tragern
der Grundsicherung flr Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il geférdert werden. Mit ihrer Durchfiihrung
beauftragen die BA und die Trager der Grundsicherung fir Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il in man-
chen Fallen gewerbliche Unternehmen oder andere Einrichtungen, z.B. Berufsverbande, Kammern, Schu-
len, anerkannte Werkstatten fir behinderte Menschen, die Uber geeignete Ausbildungsstatten verfligen.
Es ist davon auszugehen, dass die genannten Unternehmen und andere Einrichtungen die von der BA und
den Tragern der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende nach §§ 6, 6a SGB Il geférderten Ausbildungs-, Fort-
bildungs- und UmschulungsmalRnahmen im Rahmen einer berufsbildenden Einrichtung im Sinne des § 4
Nr. 21 Buchstabe a UStG erbringen.®

Fir die aufgefihrten MaRnahmen wird, sofern sie Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind, besta-
tigt, dass sie die zu bescheinigenden Voraussetzungen gemaR § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG
erfullen. Sie bereiten auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts abzu-
legende Prifung ordnungsgemaf vor. Diese Bestatigung tritt im Rahmen des vereinfachten Verfahrens an
die Stelle der Bescheinigung der zustandigen Landesbehdrde.

Das in Abschnitt 4.21.5 Abs. 5 UStAE geregelte vereinfachte Verfahren ist nur zulassig, wenn die fir die
Erteilung der Bescheinigung zustandige Landesbehoérde sich mit der Anerkennung einverstanden erklart
hat und von der BA bzw. dem Jobcenter hierauf in der Bestatigung hingewiesen wird. Bei Beginn des
Vergabeverfahrens konnten Einverstandniserklarungen — generell fir die vom Abschnitt 4.21.2 Abs. 3 S.
2 UStAE erfassten Mallnahmen — fir alle Bundeslénder berlcksichtigt werden.
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B.2 Inhalte der MaBnahme und deren Qualitatsstandards

Ziel des Einzelcoachings ist es, einen stabilen und dauerhaften Zugang zur Zielgruppe zu erreichen, vor-
handene Vermittiungshemmnisse zu erkennen und gemeinsam mit der teilnehmenden Person Lésungs-
strategien zu entwickeln.

Die Teilnehmenden werden individuell sozialpaddagogisch betreut, begleitet, gecoacht. Dabei wirken die
Fachkréfte nicht als ,Problemldser, sondern unterstitzen die teilnehmende Person in der Entwicklung ei-
gener Losungsansatze basierend auf den individuellen Starken.

Es sollen grundsatzlich zum Abschluss eines jeden Gesprachstermins niedrigschwellige, der Zielerrei-
chung dienliche Aufgaben an die Teilnehmenden gestellt werden, welche bis zum nachsten Gespréachster-
min in Eigenarbeit zu erledigen und nachzuhalten sind. Diese sind in der Verlaufsdokumentation entspre-
chend festzuhalten.

Bestandteile des Einzelcoachings sind unter anderem:

- Entwicklung eines tragfahigen Arbeitsbiindnisses des Teilnehmenden
mit den Akteuren des Hilfesystems (Auftragnehmer, Bedarfstrager einschlieRlich Zuriickfiihren in
den Beratungsprozess, weitere Dritte) vorzubereiten und fir die Zusammenarbeit zu motivieren

- Unterstitzung und Férderung, um die teilnahmebezogenen Rahmenbedingungen zur Erlangung
von Integrationsfortschritten und Integrationschancen zu verbessern einschlielich der Einbindung
von Netzwerken und Hilfesystemen

- Kooperation mit dem Bedarfstrager und mit allen relevanten Einrichtungen und Institutionen, die
zur Beseitigung der Problemlagen der Teilnehmenden notwendig sind. Auf Wunsch der
teilnehmenden  Person unterstitzt der Auftragnehmer durch  Terminvereinbarung,
Termintiberwachung, ggf. Begleitung u.a. bei Behérdengangen. Das Ergebnis dieser Stellen darf
der Auftragnehmer weder abfordern noch speichern oder anderweitig dokumentieren.

- Heranfiihrung zur Inanspruchnahme der Leistungen gem. § 16a SGB Il

- Individuelles Einzelcoaching im Umgang mit mdglichen arbeitsbezogenen Herausforderungen ein-
schlief3lich Bewaltigung von Stress- und Konfliktsituationen

- Hilfen bei aullergewo6hnlichen Problemlagen (Krisenintervention z.B. Verhinderung von Woh-
nungslosigkeit)

- Entwicklung einer tragfahigen und realistischen beruflichen Perspektive einschliellich Abklarung
von Qualifizierungsbedarfen, -moglichkeiten und —potenzialen fur die weitere Integrationsarbeit
und Starkung der Qualifizierungsbereitschaft. Dazu gehdért ggf. auch die Weiterleitung von Hinwei-
sen zur fehlenden Erwerbsfahigkeit an den Bedarfstrager.

- Verbesserung der individuellen Bewerbungssituation

- Verbesserung der persdnlichen Erreichbarkeit fur alle am Integrationsprozess beteiligten Akteure
(z.B. Telefon, Internet)

- Férderung der Mobilitat (aktive Nutzung OPNV, Informationsméglichkeiten wie Fahrplane kennen
und nutzen, Pendelbereitschaft erhthen)

- Unterstitzung bei der Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschaftigung und Stabilisierung
einer Beschaftigungsaufnahmen (bei entsprechendem Entwicklungsfortschritt der Teilnehmenden)

Kernelement eines Einzelcoachings ist die aktive Einbeziehung der teilnehmenden Person. Ein Einzel-
coaching ist keine Unterrichtung. Die konkreten Inhalte des individuellen Einzelcoachings sind mit der teil-
nehmenden Person abzustimmen und im Coachingplan zu vermerken. Den Auftakt bildet dazu das Erst-
gesprach.

Eine Kompetenzbilanzierung ist fir alle Teilnehmenden im MaRnahmeverlauf durchzufiihren und fortzu-
schreiben. Mit zunehmender Stabilisierung der Teilnehmenden sollen bedarfsgerecht Inhalte der Berufs-
orientierung erganzt werden.

Das Einzelcoaching einschlieBlich des Erstgespraches kann entweder beim Auftragnehmer oder in aufsu-
chender Form an einem neutralen Ort z. B. im Rahmen eines Spaziergangs (,Walk and Talk beim
Arbeitgeber oder in den Raumlichkeiten der teilnehmenden Person stattfinden. Damit sollen evtl.
vorhandene Barrieren und Vorbehalte der teiinehmenden Person Uberwunden werden.

Hierbei ist sicherzustellen, dass in der konkreten Gesprachssituation eine mogliche Kenntnisnahme von
Gesprachsinhalten durch Unbefugte ausgeschlossen wird.
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In Einzelfallen kdnnen mit Einverstandnis der teilnehmenden Person sowie nach Ricksprache mit dem
Bedarfstrager Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (ohne dass die Mitglieder Teilnehmende sind) temporar
in den Beratungsprozess der teilnehmenden Person einbezogen werden. Die Einbeziehung ist nur dann
angezeigt, wenn arbeitsmarktbezogene Problemlagen der teilnehmenden Person dies begrinden. Hier-
durch durfen keine zusétzlichen Kosten durch die einbezogene Person der Bedarfsgemeinschaft entste-
hen.

Eine Beratung in den Raumlichkeiten der teilnehmenden Person ist aufgrund Art. 13 Grundgesetz (GG)
nur mit deren Einwilligung zuldssig.

Sowohl die Hausbesuche als auch das Aufsuchen im direkten Umfeld sind nicht im Sinne des § 6 Abs. 1
Satz 2 SGB Il zu verstehen.

Sofern eine erwerbsfahige leistungsberechtigte Person mit Malnahmeangebot zum geplanten Eintritt in
die MalRnahme nicht erscheint (Personen ohne Status , Teilnehmer® vgl. B.1.6), hat der Auftragnehmer
unverziglich geeignete Aktivitdten zu unternehmen, diese zur tatsachlichen Teilnahme an der MalRnahme
zu motivieren (aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontakts). Hierzu gehért insbesondere auch,
diese Person dort aufzusuchen, wo sie sich gewohnlich aufhalt (persodnliches Umfeld) sowie der Einsatz
von Hausbesuchen. In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer innerhalb der ersten zwei Wochen
der geplanten individuellen Teilnahmedauer mindestens vier Kontaktversuche (davon mindestens zwei
personliche Kontakte) zu unternehmen. Diese sind tUber verschiedene Tage und Uhrzeiten zu verteilen und
zu dokumentieren. Zum ersten persdnlichen Kontaktversuch wird zusatzlich ein Infoschreiben des Auftrag-
nehmers im Briefkasten hinterlassen. Sofern der Erstkontakt innerhalb der ersten zwei Wochen nicht zu-
stande gekommen ist, endet die aufsuchende Arbeit zur Herstellung des Erstkontaktes. Der Bedarfstrager
ist unverzuglich zu informieren.

Entzieht sich eine teilnehmende Person (Person mit Status , Teilnehmer” vgl. B.1.6) wahrend der individu-
ellen Teilnahme hat der Auftragnehmer unverzuglich geeignete Aktivitdten zu unternehmen, diese zur wei-
teren Teilnahme an der Mallnahme zu motivieren. Hierzu gehort insbesondere auch, diese Person dort
aufzusuchen, wo sie sich gewoéhnlich aufhalt (persdnliches Umfeld) sowie der Einsatz von Hausbesuchen.
In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer ab dem Tag des ersten unentschuldigt versaumten Kon-
takttermins innerhalb von zwei Wochen der geplanten individuellen Teilnahmedauer mindestens vier Kon-
taktversuche (davon mindestens zwei personliche Kontakte) zu unternehmen. Diese sind Uber verschie-
dene Tage und Uhrzeiten zu verteilen und zu dokumentieren. Sofern der Kontakt innerhalb dieser zwei
Wochen nicht zustande kommt, ist der Bedarfstrager unverziglich zu informieren. Dieser entscheidet dann
Uber einen etwaigen Abbruch der Teilnahme.

Insbesondere bei den personlichen Kontaktversuchen ist dafir Sorge zu tragen, dass das Erscheinen nicht
als Ubergriff empfunden wird und bei Betreten des privaten Lebensbereichs die Intimsphére des Besuchten
gewahrt wird.

B.2.1 Kompetenzbilanzierung

Ziel ist es, der teiinehmenden Person ein Gefiihl fiir die individuellen Starken und Fahigkeiten zu vermitteln
und hierdurch das Selbstwertgefiihl und das Vertrauen in die eigenen Fahigkeiten und beruflichen
Integrationsmoglichkeiten zu verbessern.

Mit jeder teilnehmenden Person ist eine Kompetenzbilanzierung durchzufiihren, die Potentiale der teilneh-
menden Person sollen ausgelotet werden, die teiinehmende Person die eigenen Starken und Ressourcen
erkennen und mobilisieren und lernen, vermeintliche Schwachen umzudeuten. Die Kompetenzbilanz ist
fortlaufend zu aktualisieren um neue im Rahmen der MalRnahme gewonnene Erkenntnisse einflielen zu
lassen. Die Kompetenzbilanzierung ist elementarer Bestandteil des Einzelcoachings und der Entwicklung
beruflicher Perspektiven. Hierbei sind auch die Potenziale fiir weitergehende Ziele, ggf. Zwischenziele so-
wie die Qualifizierungsbereitschaft und das Qualifizierungspotential herauszuarbeiten.

B.2.2 Férderung von Schliisselkompetenzen
Das Element ,Forderung von Schlisselkompetenzen® soll dem Erlernen und EinGben von arbeitsmarktre-

levanten sozialen und lebenspraktischen Fahigkeiten dienen. Dabei sollen insbesondere auch Schlissel-
kompetenzen (Motivation, Leistungsfahigkeit, Selbsteinschatzung, Problemldosung, Arbeitsorganisation,

Stand: 28.01.2026 201-26-45ind-60037 Seite 18 von 23



Mobiles Coaching-§ 16 | SGB I1i.V.m. § 451 S.1 SGB llI

Lerntechniken, Einordnung und Bewertung von Wissen, Bewusstsein fur kulturelle Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten starken, 6kologische Kompetenzen, Vermittlung von Kompetenzen, die fiir eine Beschafti-
gungsaufnahme und eine gesellschaftliche Einbindung in die Arbeitswelt erforderlich sind) geférdert wer-
den. Hierfur sollen auch Empowermentansatze zur Anwendung kommen.

Die Umsetzung des Elements liegt in der Gestaltungsfreiheit des Auftragnehmers.

Insbesondere sollen geférdert werden:

o Personliche Kompetenzen (z.B. Motivation, Leistungsfahigkeit, Selbsteinschatzung, aber auch
Selbstbild, Selbstsicherheit, Offenheit, Wertehaltung, Empathie, Resilienz)

e Soziale Kompetenzen (z.B. Kommunikation, Kooperation/Teamfahigkeit, Konfliktfahigkeit, Aufbau
von Tagesstrukturen Uber einen langeren Zeitraum)

¢ Methodische Kompetenzen (z.B. Problemldsung, Arbeitsorganisation, Lerntechniken, Einordnung
und Bewertung von Wissen)

e IT- und Medienkompetenz (z.B. selbstandige Anwendung und zielgerichtete Nutzung von Infor-
mations- und Kommunikationstechniken, Printmedien sowie des Portals der BA (www.arbeitsagen-
tur.de)

e Lebenspraktische Fertigkeiten (dazu kann bei identifiziertem Bedarf u.a. gehéren der Umgang
mit Behdrden, Umgang mit Geld, Tagesstruktur, Nutzung &ffentlicher Verkehrsmittel)

e Interkulturelle Kompetenzen (z.B. Verstandnis und Toleranz fir sowie Umgang mit anderen Kul-
turen, Traditionen und Religionen)

e Okologische Kompetenzen (z.B. Motivation zu umweltbewusstem Handeln, Sensibilitat fiir einen
ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit Verbrauchsgitern, Nahrungsmitteln und
Energie (auch in Bezug auf Mobilitat), Grundkenntnisse Uber eigene Handlungsoptionen und deren
Auswirkungen auf die Umwelt und die eigene finanzielle und gesundheitliche Situation).

B.2.3 Unterstiitzung bei der Sicherstellung der Kinderbetreuung

Oberste Prioritat hat die Erflillung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung und die damit einhergehende
verlassliche Kinderbetreuung in einem Regelangebot fir die Dauer der MalRnahme und dartber hinaus.

Ziel ist aufgrund der besonderen Situation der Teilnehmenden und ihrer Kinder die ortsnahe und qualitats-
gesicherte Kinderbetreuung wahrend der Teilnahme an der MalRnahme sowie beim Ubergang und wahrend
einer sich anschlielRenden Beschaftigung oder Ausbildung.

Idealerweise besteht dieses Angebot bereits vor Mallnahmebeginn. Ist dies nicht der Fall, hat der Auftrag-
nehmer die Teilnehmenden bei der Organisation einer qualitdtsgesicherten Kinderbetreuung wahrend der
MaRBnahme zu unterstiitzen. Unter Berticksichtigung der besonderen Lebenssituation der Zielgruppe und
ihrer Kinder hat der Auftragnehmer die Auspragung der Organisationsfahigkeit der Teilnehmenden im Hin-
blick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.

Die Teilnehmenden sollen ihre objektiv erreichbaren beruflichen Mdglichkeiten erkennen. Sie begreifen
Arbeit als zwingenden Bestandteil der Einkommenssicherung, entwickeln eine Wertschatzung im Hinblick
auf die eigene Erwerbstatigkeit und erarbeiten Strategien fiir die Kombination von Elternrolle; Partnerschaft
und Arbeitsleben. Ferner missen die Finanzierungsmaoglichkeiten des individuellen Kinderbetreuungsmo-
dells abgeklart werden.

Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, ihre Kinderbetreuung langfristig (liber die Dauer
der MaBnahme hinaus) unter Berlcksichtigung der Gegebenheiten des Arbeitsmarktes zu entwickeln und
sicherzustellen. Die Eigenverantwortung der Teilnehmenden soll gestarkt werden und das Netzwerk so
gestaltet sein, dass es im Falle einer Beschaftigungsaufnahme funktionsfahig ist und kurzfristig zur Verfi-
gung steht.

Diese Unterstutzungsleistung beinhaltet die aktive Kontaktaufnahme zum zustandigen Jugendbhilfetrager
sowie beispielsweise zu Tagespflegeeinrichtungen, Grofl3tagespflegestellen, zugelassenen Tagespflege-
personen, Kindertagesstatten oder die Begleitung der Teilnehmenden zum ersten Termin in der Kinderbe-
treuungseinrichtung.

Auch bei kurzfristigen zusatzlichen Bedarfen, die allein aufgrund der Maf3nahmeteilnahme entstehen (z.B.
zeitweise fehlendes Regelangebot, unplanmaRige SchlieBung der Kindertageseinrichtung, kurzfristige Ver-
hinderung der Betreuungsperson) sind die Teilnehmenden aktiv bei der Organisation und Sicherstellung
einer regularen Kinderbetreuung zu unterstiitzen. Bereits vor MaRnahmebeginn hat der Auftragnehmer alle
Maoglichkeiten der regionalen Kinderbetreuungsinfrastruktur zu recherchieren.
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B.2.4 Wirtschaftliches Verhalten

Ziel ist es, bei den Teilnehmenden Sensibilitdt und Bereitschaft zu wecken, um eigene finanzielle Res-
sourcen sinnvoll und wirtschaftlich einzusetzen, sofern die teilnehmende Person damit einverstanden ist.

Hierzu gehdren unter anderem folgende Themenstellungen:

e Transparenz Uber individuelle Situation schaffen, Wiinsche und Ziele thematisieren (i.d.R. bei finanzi-
eller Unabhangigkeit)

e Madglichkeiten zur Erhéhung der Einnahmen/Verringerung der Ausgaben aufzeigen (Haushalts- und
Budgetberatung)

e Umgang mit knappen Ressourcen (Energiebedarf Heizen/Strom, Haushaltsplanung, Versicherungen,
Kontofuihrung, Handyvertrag, Sparpotentiale)

e Beitrag zur Schuldenpravention leisten

e Informationen Uber regionale Beratungseinrichtungen

Eine Schuldnerberatung i.S.d. § 16 a SGB Il darf nicht durchgefiihrt werden.

Hinweise zum Datenschutz:

Im Rahmen der allgemeinen Information zur Schuldenpravention durch den Auftragnehmer dirfen keine
personenbezogenen Daten erhoben werden. Die Informationen sollen sich daher auf allgemeine Sach-
verhalte erstrecken, die zum Erkennen von persénlichen Risikofaktoren und Belastungen erforderlich
sind.

B.2.5 Gesundheitsorientierung

Die Leistungen der Grundsicherung sind darauf auszurichten, dass die Erwerbsfahigkeit des Leistungsbe-
rechtigten erhalten, verbessert oder wiederhergestellt wird (§ 1 Abs. 1 S. 4 Nr. 2 SGB Il).

Durch die Aufnahme der Gesundheitsorientierung in diese Malinahme sollen Teilnehmende sensibilisiert
und motiviert werden fir eine gesundheitsbewusste Lebensfiihrung, die ihre Eingliederungsfahigkeit er-
hoéht.

Die Gesundheitsorientierung beinhaltet Informationen zu:

e Stressbewaltigung

Bewegung

Gesunde Ernahrung

Umgang mit eigenem Konsumverhalten

Umgang mit sich selbst (Zeit- und Selbstmanagement, Selbstfursorge)

Die oben beschriebenen Inhalte dirfen die Leistungen zur primaren Pravention der Krankenkassen nach
§ 20 SGB V sowie die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB Il (psychosoziale Betreuung
sowie Suchtberatung) nicht ersetzen. Der Auftragnehmer soll die Mdglichkeit der lokalen Vernetzung und
Kooperation nutzen, z.B. mit Krankenkassen und Verbanden.

Die Gesundheitsorientierung ist als regelmafliges Angebot lber die gesamte Laufzeit der MalRnahme vor-
zuhalten. Die Umsetzung der Gesundheitsorientierung liegt in der Gestaltungsfreiheit des Bieters. Der An-
teil der Gesundheitsorientierung muss gegenuber Inhalten mit direktem Arbeitsmarktbezug untergeordnet
sein.

Hinweise zum Datenschutz:

Im Rahmen der gesundheitsorientierten Unterweisung durch den Auftragnehmer dirfen keine gesund-
heitsbezogenen personlichen Daten (z. B. arztliche Diagnosen) erhoben werden. Die Informationen sol-
len sich daher auf allgemeine Sachverhalte erstrecken, die zum Erkennen von persoénlichen Risikofakto-
ren und Belastungen erforderlich sind, die auf Dauer die Erwerbsfahigkeit mindern konnen. Ein Aus-
tausch/eine Ubermittlung gesundheitsbezogener Daten mit dem Auftraggeber bzw. sonstigen Dritten ist
nicht gestattet.
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B.2.6 MaBnahmeteile bei einem Arbeitgeber

Im Einzelfall kann eine betriebliche Erprobung bei ausreichend stabilisierten Teilnehmenden durchgefiihrt
werden. Durch die Erprobung unter den realen Bedingungen des Arbeitsmarktes kdnnen in Abhangigkeit
von der individuellen Ausgangssituation der Teilnehmenden insbesondere folgende Ziele verfolgt werden:

- Gewinnen von Erkenntnissen zur individuellen Belastbarkeit und zur Eignung bzw. Realisierbarkeit der
angestrebten Beschaftigung,

- Uberpriifung und Verbesserung der beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten,

- Priifung der Eignung fiir eine Beschaftigung beim jeweiligen Betrieb und Abklarung der Ubernahme-
chancen,

- Erhdéhung der Integrationschancen in den Arbeitsmarkt.

Die Vermittlung in eine betriebliche Erprobung wird angestrebt, sofern arbeitsmarktliche Ressourcen er-
kennbar sind und keine schwerwiegenden gesundheitlichen oder anderen Einschrankungen dem entge-
genstehen.

Die MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber kdnnen bis zu sechs Wochen betragen.

Die Inhalte der MaRnahmeteile bei einem Arbeitgeber beziehen sich auf die Gibrigen Malnahmeinhalte und
sind auf sie abzustimmen.

Der Auftragnehmer akquiriert die entsprechenden betrieblichen Mdglichkeiten und tbernimmt die Gewahr-
leistung fur die ordnungsgemafe Durchfihrung. Hierzu gehért insbesondere

o die Gewahrleistung angemessener Arbeitsbedingungen,

o die Sicherstellung einer personlichen Betreuung durch den Auftragnehmer einmal wéchentlich im Rah-
men des Einzelcoachings und

e eine individuelle Vor- und Nachbereitung der betrieblichen Erprobung.

Ist eine Akquise nicht mdglich, ist dies im teilnahmebezogenen Bericht gegeniber dem Bedarfstrager zu
begrinden.

Ubungseinrichtungen wie Ubungsfirmen oder -werkstétten dirfen dabei nicht anstelle der MaRnahmeteile
bei einem Arbeitgeber herangezogen werden.

MaRnahmeteile bei einem Zeitarbeitsunternehmen sind nur dann zuléssig, wenn sie nicht beim Entleiher
erfolgen. Die Durchfihrung beim Arbeitgeber darf nicht dazu genutzt werden, urlaubs- oder krankheitsbe-
dingte Ausfalle oder betriebliche Spitzenbelastungen aufzufangen.

Die fachliche Anleitung der Teilnehmenden ist durch den Betrieb sicherzustellen, der eine verantwortliche
Mitarbeiterin/einen verantwortlichen Mitarbeiter zu bestimmen hat. Dem Auftragnehmer obliegt weiterhin
die Betreuung der Teilnehmenden, der hierfir ebenfalls eine verantwortliche Mitarbeiterin/einen verant-
wortlichen Mitarbeiter zu benennen hat. Von dem im Leistungsverzeichnis/Losblatt vorgegebenen Mal3-
nahmeort kann fir die Durchfihrung von Mallnahmen bei einem Arbeitgeber abgewichen werden.

Die Betriebe/Unternehmen zur Durchfihrung von MalRnahmeteilen bei Arbeitgebern mussen fur die teil-
nehmende Person grundsatzlich im Rahmen der Zumutbarkeitsregelungen des § 140 SGB Il (Tagespen-
delbereich) erreichbar sein. In Abstimmung mit dem Bedarfstrager und der jeweiligen teilnehmenden Per-
son ist die Durchflihrung auch auflerhalb des Tagespendelbereiches zulassig.

Die Durchflihrung fiir eine teilnehmende Person bei mehreren Arbeitgebern ist moglich.

Wahrend MalRnahmeteilen bei Arbeitgebern gilt fir die Teilnehmenden - gegebenenfalls unter
Berucksichtigung ihrer individuellen Teilzeiteinschrankung — die betriebsubliche Arbeitszeit. Entsprechende
gesetzliche Schutzvorschriften sind zu beachten.

Zwischen Auftragnehmer, Betrieb und teilnehmender Person ist vor Beginn eine Vereinbarung abzuschlie-
Ren (siehe Muster unter unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen > Ausschreibungen fur Arbeitsmarkt-
dienstleistungen (AMDL) > Vordrucke fiir die Vertragsausfihrung ,Standard” > Bereich Aktivierung / beruf-
liche Eingliederung

B.2.7 Berufsorientierung

Ziel ist es, die Teilnehmenden mit zunehmender Stabilisierung zu befahigen, ihre persdnlichen Vorausset-
zungen (Neigung, Eignung und Leistungsfahigkeit) zu den Anforderungen von Berufen und Tatigkeiten ins
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Verhaltnis zu setzen. Im Zentrum steht hierbei neben dem Aufzeigen von Entwicklungs- und Berufsper-
spektiven auch, eine realistische Selbsteinschatzung zu erarbeiten.

Die Berufsorientierung umfasst:

e Informationen zu den in Frage kommenden Ausbildungsberufen sowie beruflichen Tatigkeiten und de-
ren Anforderungen,

Berlcksichtigung der Interessen, Fahigkeiten, Fertigkeiten der teilnehmenden Person,

Informationen Uber den regionalen und Gberregionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,

Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven unter Berlicksichtigung des regionalen Férderangebotes,
Uberpriifung der getroffenen Berufswahlentscheidung/Tétigkeitsentscheidung

Es koénnen auch berufskundliche Exkursionen (z.B. Betriebsbesuche, Besuch von Berufsfachmessen etc.)
angeboten werden. Diese sollen zur Berufsorientierung/Berufskunde, dienen.

Informationen lber Karriere und Weiterbildung

Die Lebenslage ,Karriere und Weiterbildung® liefert den Nutzenden eine bestmogliche Informationsbasis
fur ihre Entscheidungen zur beruflichen Weiterentwicklung, Planung der individuellen Karriere, zu Weiter-
bildungsmaoglichkeiten sowie zu Chancen im Rahmen der persénlichen Berufsentwicklung.

Der Auftragnehmer informiert die Teilnehmenden Uber die Mdglichkeiten dieses Online-Angebotes. An-
hand mindestens eines konkreten Berufes sind die einzelnen Informationsmdglichkeiten darzustellen.
Der Auftragnehmer hat die Méglichkeit, sich Gber die Funktionalitaten von Karriere und Weiterbildung un-
ter www.arbeitsagentur.de > Privatpersonen > Karriere und Weiterbildung zu informieren. Diese Funktio-
nalitaten werden laufend angepasst und optimiert. Der Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und ins-
besondere vor Mainahmebeginn iiber Anderungen des bereitgestellten Online-Angebotes zu informieren
und diese bei der Vermittlung der Inhalte zu berlcksichtigen.

Videokommunikation und Beratung Manche gemeinsamen Einrichtungen bieten Ihren Kundinnen und
Kunden die Mdglichkeit, Beratungstermine per Video durchzufihren. Videotermine sind ein zusatzliches
Angebot. Der Auftragnehmer hat mit dem Bedarfstrager zu klaren, ob Videokommunikation vor Ort ange-
boten wird. In diesem Fall sind die Teilnehmenden Uber dieses Angebot unter Zuhilfenahme des Kunden-
booklets ,Mein Videotermin - In wenigen Schritten zu lhrem Beratungsgesprach®, und des Erklarvideos
"Videotermin online vereinbaren" zu informieren. Das Kundenbooklet ist unter dem www.arbeitsagentur.de
> Institutionen > Bildungsanbieter und Bildungstrager > Downloads-Bildungstrager und das Erklarvideo auf
dem BA Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/@Bundesagentur/videos) zu finden. Die Funktionalita-
ten der Videokommunikation werden laufend angepasst und optimiert. Der Auftragnehmer hat sich deshalb
laufend und insbesondere vor Malnahmebeginn iber Anderungen des bereitgestellten Online-Angebotes
zu informieren und diese bei der Vermittlung der Inhalte zu berilcksichtigen.

B.2.8 Bewerbungstraining

Die Teilnehmenden sollen nach einer ausreichenden Stabilisierung in die Lage versetzt werden, zielge-
richtet nach geeigneten Stellen zu suchen und sich erfolgreich zu bewerben. Dabei ist insbesondere die
Starkung von Eigenbemiihungen der Teilnehmenden von besonderer Bedeutung einschlieflich der Ent-
wicklung von Selbstvermarktungs- und Bewerbungsstrategien.

Das Bewerbungstraining umfasst folgende Punkte:

e Modglichkeiten der Ausbildungsstellen- und Arbeitssuche (z.B. Online-Angebote, Tagespresse),

e Vermittlung der aktuellen Standards zur Erstellung von schriftlichen Bewerbungsunterlagen,

e Erstellung eines vollstandigen, individuellen Satzes Bewerbungsunterlagen (inkl. Bewerbungsfoto, so-
weit die teilnehmende Person zugestimmt hat) nach den aktuellen Standards, so dass die teilneh-
mende Person diese selbst je nach Stellenangebot neu erstellen kann

e Verbesserung der individuellen Bewerbungssituation (u.a. Verbesserung des Erscheinungsbildes,
allgemeine Hygiene- und Outfitberatung)

e Einlben von Gesprachs- und Bewerbungssituationen einschl. Selbstprasentation

Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden im Umgang mit dem Portal der BA zu unterstiitzen und zur
Nutzung der Funktionen zu befahigen.

Sollte sich im Verlauf der MaRnahme herausstellen, dass digitale Kompetenzen fehlen, die fur eine Nut-
zung des Portals der BA oder zum selbstandigen Versand von Bewerbungen per E-Mail oder online erfor-
derlich sind, ist die teilnehmende Person entsprechend zu befahigen.
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Der teilnehmenden Person ist ein Satz ihrer Bewerbungsunterlagen in Papierform und auf Datentrager
(z.B. USB-Stick) auszuhandigen.

Damit die Teilnehmenden eigene aussagefahige Bewerbungsunterlagen erstellen kdnnen, hat der Auftrag-
nehmer Materialien und Medien sowie einschlagige Fachliteratur in angemessenem Umfang und ange-
messener Qualitat/Aktualitét bereitzustellen.

Informationen uiber Online-Angebote der Bundesagentur fiir Arbeit

Die Bundesagentur fir Arbeit (BA) bietet ihrer Kundschaft mit einer Vielfalt an Online-Angeboten (u. a.
eServices und Informationsseiten) die Moglichkeit, ausgewahlte Dienstleistungen auch online zu nutzen.
Der Auftragnehmer hat die Teilnehmenden (bergreifend zum Aufbau der Online-Angebote sowie zu
,BundID*, ,eServices”, ,BA-mobil-App“ sowie ,Jobsuche* entsprechend zu informieren.

Dariber hinaus hat der Auftragnehmer den Teilnehmenden die Vorteile der eServices der BA zu vermitteln.
Hierfir sind die bereitgestellten Arbeitsmittel unter www.arbeitsagentur.de > Institutionen >
Bildungsanbieter und Bildungstréger > Downloads-Bildungstrager zu nutzen.

Der Auftragnehmer erldutert den Teilnehmenden allgemein innerhalb des Portals der BA den Aufbau der
Startseite zu ,Jobcenter.Digital* (www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld). Dazu zahlt
insbesondere ein grober Uberblick Uber die einzelnen Informationskacheln und deren Aufbau,
Kundenanmeldung am Portal, die Nutzung der Zugangsdaten sowie die Nutzung des Postfachservice und
der Postfachnachrichten.

Fir die Ausfihrungen sind insgesamt max. zwei Stunden einzuplanen.

eServices im SGB |l

Mit den eServices kénnen Kundinnen und Kunden jederzeit eine Vielzahl an Jobcenter-Angelegenheiten
selbststandig online erledigen z. B. Postfachnachrichten schreiben, einen Antrag auf Ortsabwesenheit
stellen, Veranderungen mitteilen, Termine vereinbaren per Online-Terminverwaltung (falls diese durch das
Jobcenter genutzt wird) oder Antrdge auf Eingliederungsleistungen stellen und bendtigte Unterlagen
hochladen.

Der Auftragnehmer gibt den Teilnehmenden einen Uberblick (iber die verfiigbaren eServices. Dabei sollen
am Beispiel von Veranderungsmitteilungen (zu nutzen bei Anderungen in den Verhaltnissen wie
Mieterh6hungen und Arbeitsaufnahmen) allgemeine Informationen zu den eServices vermittelt werden.

Der Auftragnehmer hat die Mdglichkeit, sich unter dem oben genannten Link Uber die eServices zu
informieren. Diese Funktionalitadten werden laufend angepasst und optimiert.

Der Auftragnehmer hat sich deshalb laufend und insbesondere vor MaRnahmebeginn ber Anderungen
der bereitgestellten eServices zu informieren und diese bei der Vermittlung der Inhalte zu beriicksichtigen.

Der Auftragnehmer erlautert den Teilnehmenden allgemein innerhalb des Portals der BA den Aufbau der
Startseite zu ,Jobcenter.Digital“ (www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld). Dazu zahlt
insbesondere ein grober Uberblick tiber die einzelnen Informationskacheln und deren Aufbau, Kundenan-
meldung am Portal, die Nutzung der Zugangsdaten sowie die Nutzung des Postfachservice und der Post-
fachnachrichten. Teilnehmende sind in die Nutzung der Jobcenter-App einzufihren.

Fir die Ausfihrungen sind insgesamt max. zwei Stunden einzuplanen.

B.2.9 Ubergangsmanagement

Ziel ist es, den Ubergang in weiterfiihrende Arbeitsmarktdienstleistungen zu unterstiitzen. Beim Uber-
gang der teilnehmenden Person in weiterfUhrende Arbeitsmarktdienstleistungen ist sicherstellen, dass die
teiinehmende Person hierbei begleitet werden kann (Durchfiihrung eines Ubergangsgespraches mit Ein-
willigung der teilnehmenden Person). Der zustandige Bedarfstrager unterstiitzt diesen Prozess.

Stand: 28.01.2026 201-26-45ind-60037 Seite 23 von 23


https://www.arbeitsagentur.de/bundid-sicherer-zugang-zu-allen-eservices
https://www.arbeitsagentur.de/eservices
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld/app-ba-mobil
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/
https://www.arbeitsagentur.de/institutionen/bildungstraeger/downloads-bildungstraeger
https://www.arbeitsagentur.de/institutionen/bildungstraeger/downloads-bildungstraeger
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2
http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/buergergeld
https://www.arbeitsagentur.de/eservices

	B_Leistungsbeschreibung
	B.1 Allgemeine und produktbezogene Rahmenbedingungen
	B.1.1 Beschreibung der Maßnahme (Zielsetzung und Einführung)
	B.1.2 Teilnehmende
	B.1.3 Zeitlicher Umfang
	B.1.4 Personal
	B.1.4.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.4.2 Besondere Regelungen

	B.1.5 Räumlichkeiten und Ausstattung
	B.1.5.1 Allgemeine Regelungen
	B.1.5.2 Besondere Regelungen
	B.1.5.3 Datenschutzrechtliche Regelungen

	B.1.6 Durchführung der Maßnahme
	B.1.7 Rahmenvertrag
	B.1.8 Vergütung/Angebotspreis
	B.1.9 Umsatzsteuerregelung

	B.2 Inhalte der Maßnahme und deren Qualitätsstandards
	B.2.1 Kompetenzbilanzierung
	B.2.2 Förderung von Schlüsselkompetenzen
	B.2.4 Wirtschaftliches Verhalten
	B.2.5 Gesundheitsorientierung
	B.2.6 Maßnahmeteile bei einem Arbeitgeber
	B.2.7 Berufsorientierung
	B.2.8 Bewerbungstraining
	B.2.9 Übergangsmanagement


